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Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg beabsichtigt diese Bauleitplanung, 
bestehend aus den Teilen: 

 
 - Planzeichnung  
   
 - Festsetzungen  
   
 - Begründung  

  (wird nicht Bestandteil der Satzung) 

 
als Satzung zu beschließen. 
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1. Anlass der Planung, Zielsetzung der Planung 

1.1. Planungserfordernis und Anlass 

Die Gemeinde Callenberg beabsichtigt mit der Überplanung des Bereiches an der 
Hauptstraße im Zentrum der Gemeinde mittels Bebauungsplan nach § 13b Bau-
gesetzbuch (BauGB) eine maßvolle Ergänzung der gemeindlichen Wohnbauflächen 
zu ermöglichen. Dazu wurde vom Gemeinderat am 26. September 2022 der Auf-
stellungsbeschluss für diese städtebauliche Planung gefasst. Der Geltungsbereich 
mit einer Fläche von ca. 7.350 m2 stellt eine Außenbereichsfläche dar, die sich an 
einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt. 
 
Für die Herstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nach § 1 Abs. 3 
BauGB soll auf einem Teilbereich des Flurstücks 37/5 der Gemarkung Callenberg 
im Kreuzungsbereich Hauptstraße und Lichtensteiner Straße (B 180) ein ehemaliger 
leerstehender Vierseithof rückgebaut, die Lücke zwischen Bachgasse und Lichten-
steiner Straße geschlossen und damit ein Abschluss der Bebauung an der 
Hauptstraße erreicht werden. Die Gemeinde plant ca. 7 – 8 Bauparzellen für Ein- 
und Mehrfamilienhäuser. Eine zusätzliche Verkehrserschließung von der Haupt-
straße in das geplante Wohngebiet ist geplant. 
 
Die Gemeinde Callenberg ist als Wohnungsbaustandort stark nachgefragt. Seit 
vielen Jahren besteht uneingeschränkt hoher Bedarf an Wohnbauflächen in 
attraktiver Lage. Besonders gefragt ist dabei Bauland welches infrastrukturell gut 
angebunden ist (Anbindung an die Bundessstraße B 180 und an die Bundes-
autobahn A 4) und eine unmittelbare Nähe zu umliegenden Freiflächen mit hohem 
Erholungswert aufweist. 
 
Da in den vergangenen Jahren keine größeren neuen Wohnbausiedlungen ent-
wickelt wurden, haben Bauwillige fast alle verfügbaren kleinteiligen Innenflächen im 
Gemeindegebiet bebaut. Die erschlossenen Baugebiete sind weitestgehend ausge-
lastet, Bauflächen in Satzungsgebieten, Baulücken oder leerstehende Häuser sind 
in Privatbesitz und stehen für eine kurzfristige bauliche Entwicklung nicht zur 
Verfügung. Um dem Bedarf an Wohnbaufläche für die kommenden Jahre nachzu-
kommen, muss die Gemeinde durch die Ausweisung neuer Wohnbauflächen Vor-
sorge treffen.  
 
Da die Planung und Erschließung eines neuen Baufeldes ein bis zwei Jahre dauert, 
ist die Gemeinde Callenberg somit entsprechend ihrer Versorgungspflicht nunmehr 
gefordert neues Bauland zu planen und zu erschließen. Die Gemeinde entspricht 
den Zielen der Landesentwicklungsplanung sowie der Regionalplanung, indem sie 
die bauliche Eigenentwicklung der Gemeinde fördert. 
 
Den Belangen von Grünordnung wird in der vorliegenden Planung mittels einer 
integrierten Grünordnung entsprochen. 
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1.2. Planungsziele und –zwecke 

Planungserfordernis und - anlass gemäß § 1 Abs. 3 BauGB sind durch folgendes 
hinreichend begründet: 

• Reaktion auf die derzeitige Marktsituation, indem verstärkt Eigenheimbau-
flächen wie auch Eigentumswohnungen nachgefragt und dementsprechend 
kurzfristig Bauland bereit zu stellen ist 

• Bereitstellung von baulichen Entwicklungsflächen für den Bau von Eigen-
heimen sowie für von Mehrfamilienhäusern; Bauvoranfragen liegen in der 
Gemeinde vor 

• Rückbau leerstehender, baufälliger Gebäude im Ortszentrum  
• maßvolle Ausgestaltung des Gebietes zur Sicherung gesunder Wohnbe-

dingungen. 
• Ausweisung von Bauflächen unterschiedlicher Größe, damit den finanziellen 

Möglichkeiten der interessierten Bürger entsprochen werden kann. 

1.3. Erforderlicher Planungsinhalt nach Baugesetzbuch 

Für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Plangebietes sind auf der 
Grundlage der Planungsziele Festsetzungen zu 

• Art der baulichen Nutzung, 
• Maß der baulichen Nutzung, 
• überbaubare Grundstücksflächen und 
• örtliche Verkehrsflächen 

erforderlich. 

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

2.1. Rechtliche Grundlagen 

Die Bauleitplanung findet ihre Rechtsgrundlage in folgenden Gesetzen und 
Verordnungen, wobei jeweils die aktuelle Gesetzesfassung zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses gilt: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

Raumordnungsgesetz (ROG) i.d.F. vom 22.12.2008 (BGBl. I, S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden 
ist. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 geändert worden ist. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleich-
stellungsgesetz – BGG) vom 27.04.2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 23.05.2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist. 
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Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I S. 1041), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2234) geändert 
worden ist. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 1041), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 5) geändert worden ist. 

Landesrecht: 

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
20.12.2022 (SächsGVBl S. 705) geändert worden ist. 

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist. 

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 06.06.2013 (SächsGVBl. 
S. 451), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl S. 
705) geändert worden ist. 

Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen - 
Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706), das 
durch Artikel 25 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert 
worden ist. 

Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) vom 03.03.1993 
(SächsGVBl. S. 229), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20.12.2022 
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist. 

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12.07.2013 (SächsGVBl. S. 503), 
das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20.12.2022 (SächsGVBl. S. 705) 
geändert worden ist. 

2.2. Verfahren 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden die Voraussetzungen zur Neu-
ordnung der betreffenden Fläche geschaffen. Der Bebauungsplan „Wohngebiet an 
der Hauptstraße“ in Callenberg dient der Wohnnutzung auf einer Fläche, die sich an 
in Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließt. Die Anbindung an einen 
bestehenden Siedlungsbereich ist im Verhältnis zum geplanten Baugebiet nicht 
untergeordnet. Es entsteht durch die geplante Entwicklung kein selbständiger 
Siedlungsansatz, der sich in den Außenbereich hinein absetzt. Der vorhandene 
Siedlungsbereich an der Hauptstraße zwischen Bachgasse und Lichtensteiner 
Straße wird „abrundend“ in den Außenbereich erweitert. 
 
Um Baurecht für die geplante Wohnbebauung zu erlangen, wird in Abstimmung mit 
dem Landratsamt Zwickau, Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmal-
schutz ein Bebauungsplan nach § 13 b BauGB, ein Bebauungsplan zur Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren, aufgestellt. 
 
Die Voraussetzungen zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13 b 
i.V.m. 13 a BauGB werden wie folgt erfüllt: 
 
1. Die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 
gemäß § 13 b BauGB kann durchgeführt werden, solange die künftig zulässige 
Grundfläche eine bestimmte Größenordnung im Sinne des § 13 a Abs. 1 Satz 2 
BauGB nicht überschreitet. 
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Der Schwellenwert von 10.000 m2 (1 ha) wird deutlich unterschritten. Die Gesamt-
größe des Bebauungsplanes beträgt ca. 7.350 m2 (0,73 ha). 
 
2. Das beschleunigte Verfahren ist nach § 13 a Abs. 1 Satz 4 BauGB ausge-
schlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet wird, die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG) oder nach Landesrecht 
unterliegt. 
 
Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder 
Landesrecht unterliegen. Städtebauprojekte für sonstige bauliche Anlagen, für die 
im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB ein Bebauungsplan auf-
gestellt werden soll, sind gemäß Anlage 1, Nr. 18.7.2 des UVPG (bei einer zu-
lässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von weniger als 20.000m2) 
von der Pflicht der förmlichen Umweltprüfung ausgenommen. Eine allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG ist somit nicht erforderlich. 
 
3. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter bestehen nicht. Es liegen keine Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000, FFH- und Vogelschutzgebiete) inner-
halb oder in der näheren Umgebung des Geltungsbereiches. 
 
Grundlage für NATURA 2000 sind die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhalt-
ung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen - sog. 
Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) Richtlinie sowie die Richtlinie 79/409 EWG des Rates 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten - sog. Vogelschutzrichtlinie. FFH-
Gebiete dienen dem Schutz bestimmter Tier- und Pflanzenarten sowie ausge-
wählter Lebensräume. Europäische Vogelschutzgebiete dienen dem Schutz der 
europäischen Vogelarten. In der Umgebung des Planungsgebietes befinden sich 
keine FFH-Gebiete; Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe b) BauGB genannten Schutzgüter bestehen derzeit nicht, eine Beein-
trächtigung ist auszuschließen. 
 
4. Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nicht 
gegeben. 
 
Die Gemeinde Callenberg macht von den Anwendungsmöglichkeiten des § 13 b 
BauGB wie folgt Gebrauch: 

verkürztes Aufstellungsverfahren:  
Gemäß § 13 b i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB werden die Vorschriften des verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB angewendet, insbesondere § 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB (Verzicht auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB). 
 
keine Umweltprüfung: 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird im beschleunigten Verfahren von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10  
Abs. 4 BauGB abgesehen; § 4c BauGB wird nicht angewendet. 
 

  



Bebauungsplan 
„Wohngebiet an der Hauptstraße“ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Sachsen Consult Zwickau  Mai 2023  Seite 9 

kein Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
Da der § 13 b BauGB entsprechend zu § 13 a Abs. 1 Satz 2 BauGB anzuwenden 
ist, gelten nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB „Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung 
des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig“. Die Ermittlung und Bereitstellung 
von naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen ist daher nicht erforderlich. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat am 26.09.2022 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Wohngebiet an der Hauptstraße“ beschlossen. 
 
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom April 2023 wurden die 
folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt: 
 
Träger öffentlicher Belange 

• Landesdirektion Chemnitz, Abt. Raumordnung, Stadtentwicklung 
• Planungsverband Region Chemnitz, Verbandsgeschäftsstelle 
• Landratsamt Zwickau, Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmal-

schutz 
• Landesamt für Denkmalpflege 
• Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
• Landesamt für Archäologie Sachsen 
• Sächsisches Oberbergamt 
• Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
• Polizeidirektion Zwickau 
• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Chemnitz 
• Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
• Regionaler Zweckverband Wasserversorgung RZV 
• WAD GmbH 
• Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen 
• Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
• inetz GmbH 
• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
 
Nachbargemeinden: 

• Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal 
• Gemeindeverwaltung St. Egidien 
• Stadtverwaltung Glauchau 
• Stadtverwaltung Waldenburg 
• Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna 
• Gemeindeverwaltung Remse 
• Stadtverwaltung Chemnitz 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wird mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB nach Beschlussfassung am 30.05.2023 öffentlich ausgelegt. Die Gemeinde 
Callenberg beschließt anschließend den Bebauungsplan „Wohngebiet an der 
Hauptstraße“ zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. Der Bebauungsplan tritt mit der 
öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft. 

  



Bebauungsplan 
„Wohngebiet an der Hauptstraße“ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Sachsen Consult Zwickau  Mai 2023  Seite 10 

3. Nachweis Wohnraumbedarf 

Die Gemeinde Callenberg mit ca. 5.000 Einwohnern besitzt keine zentralörtliche 
Funktion. Ihre baulich-räumliche Entwicklung ist deshalb ausschließlich nur ent-
sprechend der Eigenentwicklung zulässig (siehe dazu Z 2.2.1.6 LEP 2013). Eigen-
entwicklung ist die für den Bauflächenbedarf zu Grunde zu legende Entwicklung 
einer Gemeinde, wie sie sich aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und aus 
den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse sowie 
den Ansprüchen ortsangemessener Gewerbebetriebe und Dienstleistungsein-
richtungen ergibt. Die Ermittlung des Bedarfs für Wohnbauflächen setzt sich in der 
Regel also aus den drei Komponenten natürliche Bevölkerungsentwicklung, Auf-
lockerungsbedarf und Ersatzbedarf zusammen. 
 
Gemäß Landesentwicklungsplan ist die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn 
innerhalb dieser Ortsteile nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Ver-
fügung stehen. Bei Nachweis eines Bedarfs an Flächen und bei Nachweis, dass 
entsprechend geeignete Flächen im Innenbereich nicht zur Verfügung stehen, 
können weitere Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
ausgewiesen werden. Die Gemeinde Callenberg ist bemüht, diesen Vorgaben 
Rechnung zu tragen. 
 
Zur Bedarfsermittlung der notwendigen Wohnbauflächen sind die Bevölkerungs-
entwicklung der vergangenen Jahre sowie die Entwicklung der Altersstruktur zu 
analysieren. In der Bevölkerungsentwicklung spiegelt sich abhängig von der 
generellen Entwicklung des Landes stets die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
einer Gemeinde wieder. Die demografische Entwicklung wird dabei im Wesentlichen 
durch die Faktoren der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Geburten/Sterbefälle) 
sowie der Wanderungen (Zuzug/Wegzug) bestimmt. 

3.1. Demographische Entwicklung und Prognose 

3.1.1. Bevölkerungsentwicklung 

Die Grundlagen für die dargestellte Bevölkerungsentwicklung (2010 – 2020) der 
Städte und Gemeinden basiert auf Daten des Statistischen Landesamtes des Frei-
staates Sachsen (www.statistik.sachsen.de). Die bisherige demographische Ent-
wicklung in Verbindung mit der zukünftigen Bevölkerungsprognose stellt eine 
wichtige Ausgangslage für die Bewertung der aktuellen Situation und die zukünftige 
Entwicklung der Gemeinde dar. 
 

Datum Bevölkerungsentwicklung 
Callenberg 

Bevölkerungsbewegung 
Callenberg 

Einwohner  Einwohner 
(%) 

Geburten / 
Sterbefälle 

Zuzüge / 
Fortzüge 

Gesamtver- 
änderung 

31.12.2010 5.377 100% -4 -21 -25 

31.12.2011 5.271 98,0 -15 -25 -40 

31.12.2012 5.216 97,0 -5 -49 -54 

31.12.2013 5.136 95,5 -15 -66 -81 

31.12.2014 5.138 95,5 -9 +10 +1 

31.12.2015 5.078 94,4 -17 -44 -61 

31.12.2016 5.010 93,2 --- --- --- 

31.12.2017 4.950 92,0 -24 -35 -59 

  

http://www.statistik.sachsen.de/
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31.12.2018 4.934 91,8 -12 -3 -15 

31.12.2019 4.928 91,6 -3 -2 -5 

31.12.2020 4.932 91,7 -15 +19 +4 

31.12.2021 4.898 91,1 -32 -1 -33 

Tabelle 1: absolute Bevölkerungsentwicklung, Bevölkerungsbewegung; Statistisches Landesamt  
  des Freistaates Sachsen, Gemeindeentwicklung - Callenberg 

 
In Callenberg leben mit Stand 31.12.2021 4.898 Einwohner. Die Gemeinde hat 
insgesamt einen kontinuierlichen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. In den 
Jahren 2019 und 2020 blieb die Einwohnerzahl relativ konstant.  
 
Die Geburtenzahlen stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau im vergangenen 
Jahrzehnt. Die Sterbezahlen sind ebenfalls relativ konstant, liegen aber höher wie 
die Geburtenzahlen. Folge dieser Entwicklung ist ein negativer Saldo in der Relation 
Geburten - Sterbefälle. Dies deutet damit tendenziell auf eine weitere Zunahme der 
Überalterung der Bevölkerung in Callenberg hin. Die Bevölkerungsentwicklung im 
regionalen Vergleich zeigt, dass der Einwohnerrückgang dem allgemeinen Trend 
folgt. Die Entwicklung des Landkreises ist ebenso linear negativ und zeigt seit 20 
Jahren keine wesentliche Veränderung. Diese Bevölkerungsentwicklung wirkt sich 
zwangsläufig hemmend auf nahezu alle Bereiche der Gemeinde und damit auf 
deren Weiterentwicklung insgesamt aus. 
 
Der zweite Faktor, der neben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung den demo-
grafischen Trend beeinflusst, ist das Wanderungsverhalten. Seit dem Jahr 2010 
nähert sich die Anzahl der Zu- und Fortzüge weiter an.  
 
Die Gemeinde Callenberg sieht sich entsprechend in der Pflicht, diesem rück-
läufigen Bevölkerungstrend durch positive Wandlungssalden entgegenzuwirken. Ein 
Instrumentarium hierfür ist die Ausweisung von Bauflächen, um den Zuzug junger 
Familien und qualifizierter Fachkräfte zu fördern. Die Schaffung eines aus-
reichenden Angebotes qualifizierter Wohnbauflächen kann die Einwohnerstruktur 
wenigstens teilweise ausgleichen und eine positive Gemeindeentwicklung insge-
samt unterstützen. Vor dem Hintergrund der absehbaren demografischen Entwick-
lung ist eine aus der natürlichen Einwohnerentwicklung resultierende Eigenent-
wicklung nicht gegeben. Ein besonderer Wohnbauflächenbedarf lässt sich u.a. 
durch den Auflockerungsbedarf und den Ersatzbedarf erkennen. 

3.1.2. Prognose der Bevölkerungsentwicklung bis 2030  

Die Bevölkerungsprognose stellt für die vorbereitende Bauleitplanung eine wesent-
liche Ausgangsgröße und Planungsprämisse dar. Aktuell bildet die 7. Regionali-
sierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes des Frei-
staates Sachsen die Grundlage zur Ermittlung der künftigen Einwohnerentwicklung. 
Für die Gemeinde Callenberg liegen zwei Varianten für die Einwohnerentwicklung 
vor. Nach der 7. RBV in Variante 1 ist bis zum Jahr 2035 in Callenberg mit einem 
weiteren Bevölkerungsverlust von ca. 10,5% gegenüber 2023 zu rechnen; in 
Variante 2 beträgt der Bevölkerungsverlust ca. 12,8%. Die Berechnungen zur 
voraussichtlichen Bevölkerungsentwicklung sind rein demografisch nach der 
Komponentenmethode mit einem deterministischen Ansatz modelliert. Das 
bedeutet, es werden ausschließlich demografische Einflussfaktoren und deren 
Verlauf berücksichtigt. Die Bevölkerung wird auf Grundlage des angenommenen 
Geburtenverhaltens, der Sterblichkeit sowie der Zu- und Fortzüge von Jahr zu Jahr 
fortgeschrieben (Vorbemerkungen, Datenblatt Gemeinde Callenberg). 
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Jahr Voraussichtliche Bevölkerung 2019 bis 2035 
Callenberg 

 Variante 1 Variante 2 

 absolut 2018 = 100% absolut 2018 = 100 

2019 4.900 99,3 4.900 99,3 

2020 4.850 98,6 4.860 98,6 

2021 4.830 97,9 4.830 97,8 

2022 4.790 97,1 4.790 97,0 

2023 4.750 96,4 4.750 96,2 

2024 4.710 95,5 4.700 95,3 

2025 4.670 94,7 4.660 94,4 

2026 4.630 93,8 4.610 93,3 

2027 4.580 92,9 4.560 92,3 

2028 4.540 92,0 4.500 91,2 

2029 4.490 91,1 4.450 90,2 

2030 4.450 90,2 4.400 89,1 

2031 4.410 89,4 4.350 88,1 

2032 4.370 88,5 4.300 87,1 

2033 4.330 87,7 4.250 86,0 

2034 4.290 86,9 4.190 85,0 

2035 4.250 86,1 4.140 84,0 

Tabelle 2: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 7. Regionalisierte Bevölkerungs-
  vorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2019 bis 2035 – Callenberg 

 

3.2. Wohnbauflächenreserven 

Grundsätzlich sollen Neuausweisungen im Außenbereich nach Möglichkeit zu-
gunsten der Nutzung bzw. Nachnutzung vorhandener Bauflächen der Innenver-
dichtung sowie der maßvollen Ergänzung in erschlossenen Lagen zurückgestellt 
werden. Wie nachfolgend dargestellt stehen der Gemeinde kaum Flächen in rechts-
kräftigen Bebauungsplänen und Satzungen zur Verfügung. Die vorliegenden 
Bedarfsanmeldungen von ortsansässigen Bürgern und unverbindliche Baugrund-
stücksnachfragen rechtfertigen und begründen die Ausweisung weiterer Wohn-
standorte. 

3.2.1. Innenentwicklungspotenziale 

Gemäß § 1a BauGB soll die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlicher 
Flächen begründet werden. Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen 
können. 
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Flurstück,  
Lage 

Bemerkung Potenzielle  
Bauplätze 

Callenberg 

63/13  
neben Südstraße 21 

Baulücke 1 

556/13 gegenüber 
Altenburger Str. 23/24 

Baulücke 1 

   

Langenberg 

74c gegenüber 
Alte Dorfstraße 3 

Baulücke, Verkaufsbereitschaft 1 

86/4 
Hohensteiner Straße 105 

Abriss erfolgt (Baulücke); ehem. Konsum 1 

99/3 
Hohensteiner Straße 76 

Gebäude zum Verkauf 1 

   

Langenchursdorf 

237 
Reichenbacher Weg 2 

Leerstand; zum Verkauf 1 

160 
Waldenburger Straße 

Leerstand; zum Verkauf 1 

1264 
zw. Schulstraße 15 + 17 

Baulücke 1 

563/3 
Waldenburger Straße 38 

Leerstand 1 

114 
Waldenburger Straße 39 

Leerstand 1 

440/3 neben 
Waldenburger Straße 106 

Baulücke 1 

   

Meinsdorf 

135 ggü. 
Langenberger Straße 12 

Baulücke 1 

17/5 ggü. 
Langenberger Straße 19 

Baulücke 1 

   

Grumbach 

405/6 
Am Kiefernberg 72 

Baulücke 1 

   

 gesamt: 14 

Tabelle 3: Baulücken, Leerstand der Gemeinde Callenberg 

 
Im Innenbereich der Gemeinde Callenberg gibt es kaum geeigneten Alternativen zur 
Ausweisung von adäquatem Bauland für Wohnbebauung. Es gibt in der Gemeinde 
ein Potential an Baulücken bzw. an leerstehenden, unsanierten Häusern. Diese 
Standorte sind in aller Regel in Privatbesitz und stehen aufgrund einer Vielzahl von 
Faktoren (u.a. ungeklärte Eigentumsverhältnisse, Belastungen) nicht für eine kurz-
fristige bauliche Entwicklung zur Verfügung. Hinzu kommt, dass es sich bei solchen 
Objekten häufig um Bebauung auf kleinstem Raum handelt, d.h. die mit dem 
Standort verbundenen Grundflächen sind für eine Nachbebauung nach den 
heutigen Maßstäben zu klein. Solche Objekte sind in aller Regel nicht für eine 
erneute Bebauung im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung geeignet 
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und werden auch nicht nachgefragt. Manche Standorte werden nicht weiter-
entwickelt, da lediglich Baurecht für den Eigenbedarf erwirkt werden soll.  
 
Es sind durch die Gemeinde ca. 14 potenzielle Baulücken / Leerstand für Wohn-
bebauung erfasst. Diese Entwicklungspotenziale im Innenbereich befinden sich 
jedoch größtenteils in Privateigentum. Die Gemeinde Callenberg hat deshalb keinen 
Zugriff auf diese Grundstücke. 

3.2.2. rechtskräftige Bebauungspläne /Satzungen nach § 34 und 35 BauGB für 
Wohnstandorte 

Ortsteil Bezeichnung Kapazität / Auslastung 

Callenberg Ergänzungssatzung  
„Südstraße“ 

Satzungsbeschluss vom 19.03.2012; 
Rechtskraft am 14.04.2012 
1 WE steht zur Verfügung 

 Ergänzungssatzung  
„An der Schule“ 

100% ausgelastet / vermarktet 

 Außenbereichssatzung 
„Spielsdorf“ 

100% ausgelastet / vermarktet 

   

Langenberg Ergänzungssatzung 
„Hohensteiner Straße“ 

100% ausgelastet 

 Ergänzungssatzung „Hohen-
steiner Straße, Teilflurstück 
163/6“ 

100% ausgelastet; Eigenbedarf der 
Grundstückseigentümer 

   

Falken Bebauungsplan Wohnbebauung 
„Baufeld Falken“ 

100% ausgelastet / vermarktet; 
genehmigt 25.11.1993 

   

Langenchursdorf Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung „An der Schäferei“ 

geplant 3 WE, 2 WE stehen noch 
zur Verfügung (privat) 

 dörfliches Wohngebiet an der 
Waldenburger Straße 

Geplant 2 WE, 1 WE steht noch zur 
Verfügung (privat) 

   

Obercallenberg Ergänzungssatzung 
„Reichenbacher Straße“ 

Satzungsbeschluss vom 19.03.2012; 
Rechtskraft am 14.04.2012 
1 WE steht zur Verfügung 

   

Reichenbach Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnpark Reichenbach“ 

2 WE frei (Flurstück 217/40, 
217/18), stehen der Gemeinde nicht 
zur Verfügung, genehmigt 
16.10.1995 

 Ergänzungssatzung „Grum-
bacher Straße, Flurstück 74/8“ 

100% ausgelastet; Eigenbedarf der 
Grundstückseigentümer 
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Ortsteil Bezeichnung Kapazität / Auslastung 

Meinsdorf Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnbebauung an der 
Langenberger Straße“ 

100% ausgelastet; genehmigt 
30.10.1997 

 Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnbebauung Fl. Nr. 
96/4 bis 96/9“ 

1 WE frei, steht der Gemeinde nicht 
zur Verfügung; genehmigt 
22.09.1993 

Grumbach Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung „Am Kiefernberg, 
Flurstücke 163/8 und 163/10 
Gemarkung Grumbach“ 

100% ausgelastet; Eigenbedarf der 
Grundstückseigentümer 

Tabelle 4: Bebauungspläne und Satzungen der Gemeinde Callenberg 

 
Für eine sofortige Vermarktung steht der Gemeinde kein Grundstück zur Verfügung; 
8 Bauplätze können durch private Investoren angeboten werden.  

3.3. Ermittlung des Neubaubedarfs 

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung erstellt aktuelle Wohnungs-
marktprognosen zur Ermittlung der Wohnungsnachfrage und des Neubaubedarfs 
bis 2030. Diese Prognosen stehen nur auf Kreis- und Landesebene zur Verfügung. 
Wichtige verhaltensbedingte Einflussgrößen auf die Neubaunachfrage sind die 
wachsende Inanspruchnahme von Wohnflächen und der Bedarf zur Wohneigen-
tumsbildung. Nach der Wohnungsmarktprognose des BBSR steigt die durch-
schnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland auf 48,5 m2, in den neuen Ländern 
auf 45 m2 im Jahr 2030 an. 

Für den Landkreis Zwickau ermittelte das BBSR bei der Wohnungsmarktprognose 
2030 folgenden Neubaubedarf: 

2023 bis 2025: 11 WE / 10.000 EW pro Jahr 
2026 bis 2030:   8 WE / 10.000 EW pro Jahr 
 

Für Callenberg resultiert daraus folgende Bedarfsermittlung: 

 Einwohnerentwick- 
lung Callenberg  
(ø Var. 1 und 2) 

Neubaubedarf 
WE, Landkreis 
Zwickau 

Neubaubedarf 
WE 
Callenberg 

Flächenbedarf 
(10 WE/ha) 

  WE / 10 Tsd. EW   

2023 5.665 11 6  

2024 5.615 11 6  

2025 5.575 11 6  

2026 5.530 8 4  

2027 5.485 8 4  

2028 5.440 8 4  

2029 5.395 8 4  

2030 5.350 8 4  

gesamt: 38 3,8 ha 

Tabelle 5: Neubaubedarf in Ein- und Zweifamilienhäusern der Gemeinde Callenberg 
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Für die Gemeinde Callenberg ergibt sich demnach auf Grundlage der Daten für den 
Landkreis Zwickau ein Neubaubedarf von insgesamt ca. 3,8 ha Wohnbaufläche 
bzw. 38 Wohneinheiten bis 2030. Der ermittelte Neubaubedarf wurde ausschließ-
lich auf Grundlage der 7. Regionalisierten Bevölkerungsprognose erstellt. Der 
künftige Wohnungsbedarf der Bevölkerung ist durch weitere Einflüsse wie die 
Entwicklung der Zu- und Fortzüge, dem generellen Bedarf an Wohneigentum oder 
die begrenzte Nutzungsänderung im Altwohnbestand bestimmt. 
 
Fazit: 
Allein der Bevölkerungsrückgang der Gemeinde Callenberg kann die Festsetzung 
von Wohnbauflächen nicht entgegengehalten werden. Die Anforderungen, die an 
den Wohnraum gestellt werden, unterliegen einem stetigen Wandel, so dass die 
vorhandene Bausubstanz den geänderten Bedürfnissen nicht immer gerecht wird. In 
Callenberg kann zu einem erheblichen Teil von einem aus der örtlichen Eigen-
bedarfssituation abzuleitenden Bedarf an zeitgemäßen Wohnverhältnisse ausge-
gangen werden. Es steigt das Bedürfnis nach qualitativ hochwertigem Wohnraum. 
 
Um die Attraktivität der Gemeinde Callenberg weiter zu erhöhen und um Abwander-
ung zu verhindern, muss den jetzigen Einwohnern ein attraktives Wohnangebot 
bereitgestellt werden. 
 
Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass mit dem derzeitigen Angebot von Wohn-
bauflächen (14 WE im Innenbereich; 8 WE in rechtskräftigen Bebauungsplänen und 
Satzungen = 22 WE) die weitere Eigenentwicklung der Gemeinde Callenberg nicht 
abgedeckt werden kann. 
 
Die ergänzende Wohnbaufläche des Bebauungsplanes „Wohngebiet an der Haupt-
straße“ sieht ein Neubau von maximal fünf 5 Eigenheimen und 2 Mehrfamilien-
häuser vor, so dass der Bedarf für diese Planung besteht. Der Bebauungsplan dient 
der Abdeckung des Nachholbedarfs für den Neubau von Wohnungen. Die Flächen 
stehen sofort zur Verfügung. Der Eigentümer des Flurstücks hat die Absicht nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes mit dem Bau zu beginnen. 
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4. Übergeordnete planerische Vorgaben 

4.1. Vorhandene bzw. in Aufstellung befindliche überörtliche Planungen 

Landesentwicklungsplan 2013: 

Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist das zusammenfassende, überörtliche und 
fachübergreifende landesplanerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räum-
lichen Ordnung und Entwicklung des Freistaats Sachsen. Im LEP sind die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung für die räumliche Ordnung und Entwicklung des 
Freistaates Sachsen auf der Grundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur 
und Landschaft sowie der Raumentwicklung festgelegt. 
 
Für die allgemeine Siedlungsentwicklung in den Gemeinden gelten die landes-
planerischen Vorgaben des Kapitels 2.2.1 zum Siedlungswesen im LEP. Die darin 
enthaltenen Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind von den Gemeinden bei 
der Aufstellung von Bebauungsplänen aufgrund bundesrechtlicher Regelungen zu 
beachten bzw. zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 ROG, § 1 Abs. 4 BauGB). 
Dabei ist das Ziel 2.2.1.6 besonders bedeutsam, da es an das Zentrale-Orte-
Konzept, als eine wesentliche Grundlage des LEP anknüpft und die Siedlungs-
entwicklung nichtzentraler Orte an Maß der Eigenentwicklung bindet (aus: Aus-
legungshinweise des Staatsministeriums des Innern zum Begriff der Eigen-
entwicklung im Sinne des Ziels 2.2.1.6 LEP 2013). Eigenentwicklung ist die für den 
Bauflächenbedarf zu Grunde zulegende Entwicklung einer Gemeinde, wie sie sich 
aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und aus den Ansprüchen der örtlichen 
Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse sowie den Ansprüchen ortsange-
messener Gewerbebetriebe und Dienstleistungseinrichtungen ergibt. 
 
Die Gemeinde Callenberg ist ein verdichteter Bereich im ländlichen Raum (Karte 1 
Raumstruktur) und tangiert die überregionale Verbindungsachse der Bundes-
autobahn BAB 4 Bautzen – Dresden - Chemnitz – Eisenach. 
 
Raumkategorien 

G 1.2.2 Der ländliche Raum soll unter Berücksichtigung seiner siedlungs-
strukturellen Besonderheiten und seiner Vielfalt als attraktiver Lebens-, Wirtschafts-, 
Kultur- und Naturraum weiterentwickelt und gestärkt werden.“ 
 
G 1.2.4 Die verdichteten Bereiche im ländlichen Raum sollen als Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Versorgungsräume mit ihren Zentralen Orten in ihrer Leistungskraft so 
weiterentwickelt werden, dass von ihnen in Ergänzung zu den Verdichtungsräumen 
Entwicklungsimpulse in den ländlichen Raum insgesamt ausgehen. 

 Insbesondere aufgrund der verkehrsgünstigen Lage der Gemeinde Callenberg 
 und der guten Entwicklung der weichen Standortfaktoren steigt die Nachfrage 
 nach Wohnlandflächen. 
 
Siedlungswesen 

G 2.2.1.1 Die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke soll in allen Teilräumen Sachsens vermindert werden. Bei der Neuinan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll bei Kompen-
sationsmaßnahmen vorrangig auf eine Entsiegelung hingewirkt werden. 
 

 Baulücken im Innenbereich stehen der Gemeinde Callenberg nicht zur Ver-
fügung. Somit verbleibt der Gemeinde als Träger der Bauleitplanung die 
Berechtigung für die Eigenentwicklung Bebauungspläne nach § 13b BauGB 
aufzustellen. 
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Der leerstehende Vierseithof Flurstück 37/5 wird im Zuge des Bauvorhabens 
zurückgebaut. Eine Kompensation für den Eingriff in Natur und Landschaft ist 
bei einem Verfahren nach § 13b BauGB nicht erforderlich. 

 
Z 2.2.1.4 Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb dieser Ortsteile 
nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Solche neuen 
Baugebiete sollen in städtebaulicher Anbindung an vorhandene im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile festgesetzt werden. 
 

 Das geplante Wohngebiet an der Hautstraße schließt eine Lücke zwischen 
vorhandener Wohnbebauung. Die Anbindung erfolgt an vorhandene im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile. 

 
Z 2.2.1.6 Eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen Bevölker-
ungsentwicklung, aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße 
Wohnverhältnisse sowie den Ansprüchen ortsangemessener Gewerbebetriebe und 
Dienstleistungseinrichtungen entstehenden Bedarf (Eigenentwicklung) hinausgeht, 
ist nur in den Zentralen Orten gemäß ihrer Einstufung und in den Gemeinden mit 
besonderer Gemeindefunktion zulässig. 
 

 In Orten ohne zentralörtliche Funktion ist die Siedlungsentwicklung nach Ziel 
2.2.1.6 LEP 2013 in Bezug auf Wohnen im Rahmen der Eigenentwicklung 
zulässig.  
Dieser Plansatz enthält eine Legaldefinition des Begriffes Eigenentwicklung 
als eine Siedlungsentwicklung, die über den aus der natürlichen Bevölker-
ungsentwicklung, aus den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeit-
gemäße Wohnverhältnisse entstehenden Bedarf nicht hinausgeht. Aus-
weislich der Begründung des Ziels 2.2.1.6 LEP 2013 ist dies der Bedarf unter 
anderem an Wohnungen, der sich aus der natürlichen Zunahme der Bevölker-
ung oder auch bei rückläufiger Bevölkerungsentwicklung aus Veränderungen 
der Haushaltsstruktur, aus dem Überalterungsgrad und dem schlechten Bau-
zustand vorhandener Wohnungen ergibt (Auslegehinweise des Staats-
ministeriums des Innern zum Begriff der Eigenentwicklung im Sinne Z 2.2.1.6 
LEP, 12/2017). 

 
Z 2.2.1.9 Eine Zersiedlung der Landschaft ist zu vermeiden. 
 

 Das geplante Bebauungsplangebiet befindet sich im Anschluss an die ge-
schlossene Bebauung zwischen Lichtensteiner Straße und Bachgasse In der 
Gesamtbetrachtung des Siedlungsbildes stellt die geplante Bebauung eine 
sinnvolle Lückenschließung zwischen vorhandenen Siedlungskörpern dar. Der 
Innenbereich wird maßvoll ergänzt, ohne dass eine raumgreifende Ent-
wicklung in den Außenbereich erfolgt. Der Wohnraumbedarf wurde ermittelt 
und ist in Kapitel 3 der Begründung beschrieben. 

 
Z 2.2.1.10 Die Siedlungsentwicklung ist auf die Verknüpfungspunkte des ÖPNV zu 
konzentrieren. 
 

 Eine Bushaltestelle befindet sich an der Altenburger Straße ca. 100 m nördlich 
des geplanten Bebauungsplangebiets. 

 
Stadt- und Dorfentwicklung 

G 2.2.2.2 Die Entwicklung der Städte und Dörfer soll so erfolgen, dass 

- das historische Siedlungsgefüge angemessen berücksichtigt,  
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- die Innenstädte beziehungsweise Ortskerne der Dörfer als Zentren für Wohnen, 
Gewerbe und Handel, Infrastruktur und Daseinsvorsorge gestärkt und weiter-
entwickelt, 

- Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt, 
- eine energiesparende und energieeffiziente, integrierte Siedlungs- und Ver-

kehrsflächenentwicklung gewährleistet, 
- die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung berücksichtigt sowie  
- beim Stadt-, beziehungsweise Dorfumbau bedarfsgerecht sowohl Maßnahmen 

zur Erhaltung, Aufwertung, Umnutzung, zum Umbau und Neubau als auch zum 
Rückbau umgesetzt werden. 

 

 Das Vorhabengebiet befindet sich im Anschluss an die geschlossene Bebauung 
südlich der Hauptstraße. In der Gesamtbetrachtung des Siedlungsbildes stellt 
die geplante Bebauung eine sinnvolle Abrundung des Siedlungskörpers dar. Der 
Innenbereich wird maßvoll ergänzt, ohne dass eine raumgreifende Entwicklung 
in den Außenbereich erfolgt. 

 Der Rückbau des leerstehenden Vierseitenhofes führt zu einer Aufwertung des 
Ortskerns von Callenberg. 

 
G 2.2.2.5 Die Dorfentwicklung soll so erfolgen, dass die historisch gewachsenen 
Siedlungsstrukturen und typischen Baustile und Bauweisen unter Berücksichtigung 
zeitgemäßer Anforderungen sowie der regionaltypischen Ausstattung bewahrt und 
weiterentwickelt werden. Dabei sollen auch die Belange der Landwirtschaft in ange-
messener Weise berücksichtigt werden. 
 

 Die gewachsene Siedlungsstruktur im Umfeld wird im Bebauungsplan-
verfahren berücksichtigt (bauordnungsrechtliche Festsetzungen). 

 
Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft 

G 4.1.1.5 Die Nutzungsansprüche an die Landschaft sollen mit der Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter so abgestimmt werden, dass die Landnutzung die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts auch vor dem Hintergrund der 
Auswirkungen des Klimawandels nachhaltig gewährleistet. Bereiche der Landschaft, 
in denen eines oder mehrere der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen- 
und Tierwelt sowie Landschaftsbild durch Nutzungsart oder Nutzungsintensität 
erheblich beeinträchtigt oder auf Grund ihrer besonderen Empfindlichkeit gefährdet 
sind, sollen wiederhergestellt bzw. durch besondere Anforderungen an die Nutzung 
geschützt werden. 
 

 Der Vorhabenbereich ist insbesondere aufgrund der Vorbelastungen (Bundes-
straße B 180, angrenzende Wohnbebauung, intensive landwirtschaftliche 
Nutzung) als neuer Wohnstandort gut geeignet. Durch den Rückbau des 
Vierseitenhofes wird eine Fläche umgenutzt; keine Beeinträchtig der Schutz-
güter.  

 Die geplante abwassertechnische Erschließung wird im Zuge der Erschließ 
ungsplanung geprüft; Maßnahmen zur Abflussreduzierung bzw. zur Rück-
haltung werden berücksichtigt. 

 
Regionalplan Chemnitz Erzgebirge vom 31.07.2008: 

Das Planungsgebiet ist die Planungsregion Chemnitz-Erzgebirge, die durch 
Zusammenschluss der Regionen Chemnitz-Erzgebirge und Südwestsachsen sowie 
Teilen der Region Westsachsen (Landkreis Mittelsachsen) hervorgegangen ist und 
seit dem 01.08.2008 besteht. Gegenwärtig erfolgt die Neuaufstellung des Regional-
plans für die Region Chemnitz. Die Aussagen und planerischen Umsetzungen 
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regionalplanerischer Vorgaben in der Bauleitplanung beziehen sich auf den 
Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge, in Kraft getreten am 31.07.2008. 
 
Das Hauptanliegen des Regionalplans besteht in der Rahmensetzung für eine nach-
haltige Regionalentwicklung. Dabei geht es gleichermaßen um die dauerhafte 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, um eine optimale Entfaltung der 
räumlich differenzierten wirtschaftlichen Leistungspotenziale und die Hinwirkung auf 
möglichst gleichwertige Lebensbedingungen in allen Teilen der Region. 
 
Leitbild zur Entwicklung der Region Chemnitz-Erzgebirge 

„Die Planungsregion Chemnitz-Erzgebirge soll gemeinsam mit der Planungsregion 
Südwestsachsen zu einem Planungs- und Wirtschaftsraum weiterentwickelt werden, 
der den seit langem bestehenden engen funktionsräumlichen und wirtschaftlichen 
Verflechtungen sowie den naturräumlichen und gebietsstrukturellen Gemeinsam-
keiten dieses Raumes Rechnung trägt. 
 
Für den inneren Zusammenhalt der von den berührten Planungsverbänden favori-
sierten Großregion kommt dem gemeinsamen Verdichtungsraum Chemnitz-Zwickau 
und der überregionalen Achse (Dresden -) Freiberg - Chemnitz - Zwickau - Plauen 
(Süddeutschland) eine besondere Bedeutung zu, die über die Einbindung der 
Oberzentren Chemnitz und Zwickau in die Metropolregion Halle-Leipzig/Sachsen-
dreieck zusätzlich aufgewertet werden soll.“ 
 
G 2.6.5 Im Rahmen der allgemeinen Siedlungsentwicklung der Region in Anwen-
dung von § 1a Abs. 1 BauGB sowie unter Berücksichtigung der demographischen 
Entwicklung und des Nachhaltigkeitsgebotes sollen flächensparende Bauformen 
bevorzugt werden. 
 
G 2.6.11 Die Weiterentwicklung von Siedlungen soll bei der kommunalen Planung 
verstärkt nach kinder- und familienfreundlichen Kriterien erfolgen, aber auch den 
wachsenden Anteil alter Menschen hinreichend berücksichtigen. 
 
G 2.6.13 Beim Erhalt, Um-, Aus- und Rückbau von Siedlungen soll auf die Wechsel-
beziehungen von Orts- und Landschaftsbild einschließlich der Bewahrung wichtiger 
Sichtachsen sowie auf eine ansprechende Ortsrandgestaltung geachtet werden. 
 

 Die Hinweise sind insbesondere im Zuge der Ausführungsplanung zu berück-
sichtigen. Eine Eingrünung des geplanten Wohngebietes ist festgesetzt. 

 
Z 6.1.3 Der dauerhafte Entzug von Nutzfläche für Versiegelung soll mit Rücksicht 
auf den Erhalt der Existenzgrundlagen der Landwirtschaft sparsam erfolgen.  
 
Z 6.1.4 In den regionalen Teilräumen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und 
Tierproduktion außerhalb der dargestellten Vorbehaltsgebiete der Landwirtschaft, 
insbesondere in den mittleren und höheren Lagen des Erzgebirges, ist auf einen 
verstärkten Flächenschutz, vor allem bei den für die Versorgung von größeren Tier-
anlagen bzw. bei den zum Existenzerhalt der Erzeugerbetriebe erforderlichen 
Funktionsflächen hinzuwirken. Bei notwendigem Bodenentzug soll eine Minimierung 
des Flächenverbrauchs angestrebt werden. 
 

 Regional bedeutsame Anlagen der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind durch 
die Planung nicht betroffen.  
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Planentwurf des Regionalplanes Region Chemnitz, Mai 2021: 

Weitere Beurteilungsgrundlagen sind der durch die Verbandsversammlung des 
Planungsverbandes am 4. Mai 2021 für die öffentliche Auslegung und Beteiligung 
gemäß § 9 (3) Raumordnungsgesetz(ROG) in Verbindung mit § 6 des Gesetzes zur 
Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (SächsLPIG) 
beschlossene Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz und der durch die Ver-
bandsversammlung des Planungsverbandes am 1. Juli 2021 zur Unterrichtung der 
berührten öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit gemäß § 9 (1 ) ROG und § 8 
ROG beschlossene Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans Wind; Regionales 
Windenergiekonzept.  
 
Die im Entwurf des Regionalplanes Region Chemnitz enthaltenen Ziele sind ent-
sprechend § 3 (1) Nr. 4 ROG in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und 
somit als sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 4 (1) ROG in 
Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. 
 
Z 1.2.2 Im Rahmen der Siedlungsentwicklung der Region sind die Funktionen 
Wohnen - Arbeiten- Versorgen- Erholen einander so zuzuordnen, dass kurze Wege 
erhalten bleiben bzw. entstehen, räumlich bedingter Verkehrsaufwand reduziert und 
der weiteren Zersiedlung der Landschaft entgegengewirkt wird. 
 

 In der Gemeinde Callenberg steigt Insbesondere aufgrund der verkehrs-
günstigen Lage und der guten Entwicklung der weichen Standortfaktoren die 
Nachfrage nach Wohnraum. 

 
Z 1.2.7 Die Entwicklung der Baugebiete durch die Kommunen ist hinsichtlich 
Größenordnung und Schwerpunktsetzung darauf zu richten, die Flächeninan-
spruchnahme im Außenbereich zu minimieren, […], 
 

 Das geplante Bebauungsplangebiet befindet sich im Anschluss an die ge-
schlossene Bebauung zwischen Lichtensteiner Straße und Bachgasse. In der 
Gesamtbetrachtung des Siedlungsbildes stellt die geplante Bebauung eine 
sinnvolle Lückenschließung dar. Der Innenbereich wird umgestaltet (Rückbau 
des Vierseitenhofes) und maßvoll ergänzt, ohne dass eine raumgreifende 
Entwicklung in den Außenbereich erfolgt. Der Wohnraumbedarf wurde 
ermittelt und ist in Kapitel 3 der Begründung beschrieben. 

 
G 1.2.4 Die Entwicklung der Siedlungen soll an den Prinzipien der Nachhaltigkeit 
orientiert und flächensparend erfolgen. Dabei sollen kompakte nutzungsgemischte 
Siedlungsstrukturen erhalten bzw. wiederhergestellt sowie die Besonderheiten der 
Siedlungs- und Bauformen in den jeweiligen Teilräumen berücksichtigt werden. 
Auch die Auswirkungen bei erhöhten geogenen und bergbauinduzierten Radon-
konzentrationen sollen sowohl bei der Planung von neuen als auch bei Maßnahmen 
an bestehenden Siedlungsflächen hinreichend beachtet werden. 
 
G 2.1.5.1 […] Unvermeidbare Flächenbefestigungen sollen unter Beachtung bau-
licher Erfordernisse in möglichst weitgehend wasserdurchlässiger Bauweise 
erfolgen (Fuß- und Radwege, Park- und Hofflächen usw.), soweit dem keine 
Wasserschutzbelange entgegenstehen. Durch Versiegelung anfallendes nicht ver-
unreinigtes Niederschlagswasser soll vorzugsweise vor Ort zur Versickerung 
gelangen. 
 

 Die Hinweise sind insbesondere im Zuge der Ausführungsplanung zu berück-
sichtigen. Eine wasserdurchlässige Bauweise wird im Bebauungsplan fest-
gesetzt. 
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G 2.3.1.1 Die Landwirtschaft ist in allen Teilen der Region so zu erhalten und zu ent-
wickeln, dass sie ihren Aufgaben zur Sicherung der Lebensgrundlagen und zur Ver-
sorgung der Bevölkerung auch unter den Herausforderungen von Klimaveränder-
ungen bzw. des Klimawandels nachkommen und zur Schonung von Natur und 
Umwelt sowie nachhaltig zur Pflege der Kulturlandschaft beitragen kann. 
 
Z 2.3.1.2 In allen Teilen der Region ist darauf hinzuwirken, dass der Entzug von 
nutzbarer Bodenfläche durch Versiegelung mit Rücksicht auf den Erhalt der 
Existenzgrundlagen der Landwirtschaft sparsam erfolgt. 
 

 Regional bedeutsame Anlagen der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind durch 
die Planung nicht betroffen. 

 
Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge - Karte 2: Raumnutzung 

Laut Raumnutzungskarte des Regionalplanes Chemnitz / Erzgebirge befindet sich 
der Geltungsbereich teilweise in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 
 

 

Abbildung 1: Regionalplan Chemnitz Erzgebirge, Karte 2 Raumnutzung 

 

Regionalplanentwurf Region Chemnitz – Karte 1.1 „Raumnutzung“ 

Auch in Karte 1.1 „Raumnutzung“ des Entwurfs des Regionalplanes Region 
Chemnitz ist die Fläche angrenzend an die Wohnbebauung aufgrund ihrer land-
wirtschaftlichen Nutzung und der vorhandenen hohen natürlichen Bodenfrucht-
barkeit als Vorranggebiet Landwirtschaft festgelegt. 
 
 



Bebauungsplan 
„Wohngebiet an der Hauptstraße“ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Sachsen Consult Zwickau  Mai 2023  Seite 23 

 

Abbildung 2: Regionalplan-Entwurf Region Chemnitz, Karte 1.1 Raumnutzung 

 
Die Festlegung einer Vorrangfläche Landwirtschaft erfolgte aufgrund von Ziel  
Z 4.2.1.1 des Landesentwicklungsplanes 2013, wonach im Regionalplan 35% der 
regionalen landwirtschaftlichen Nutzfläche als Vorranggebiete Landwirtschaft festzu-
legen sind. In diesem Zusammenhang wurden im Entwurf des Regionalplanes 
Region Chemnitz derzeit landwirtschaftlich genutzte Böden mit der höchsten natür-
lichen Bodenfruchtbarkeit entsprechend den Bewertungsstufen zur Schutzwürdigkeit 
V (sehr hoch) bis III (mittel) der 5-stufigen Datengrundlage Boden BK 50 heran-
gezogen. In diesem Zusammenhang wird auf Ziel Z 2.3.1.2 des Entwurfs des 
Regionalplanes Region Chemnitz verwiesen, wonach in allen Teilen der Region 
darauf hinzuwirken ist, dass der Entzug von nutzbarer Bodenfläche durch Versiegel-
ung mit Rücksicht auf den Erhalt der Existenzgrundlagen der Landwirtschaft spar-
sam erfolgen soll. 
 
Im Bereich der raumordnerisch gesicherten Flächen zur Nutzung durch die Land-
wirtschaft steht die bauliche Erweiterung in Konflikt mit einem Grundsatz des in 
Aufstellung befindlichen Ziel der Raumordnung gemäß dem Entwurf des Regional-
planes Region Chemnitz. Die Grundsätze nach § 3 Nr. 3 ROG sind von öffentlichen 
Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung oder 
bei Ermessensausübung nach Maßgabe des § 4 ROG und der für die Planungen 
und Maßgaben geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. 
 
Die geplante Wohnbebauung befindet sich im Anschluss an die geschlossene 
Bebauung an der Hauptstraße zwischen Bachgasse und Lichtensteiner Straße. In 
der Gesamtbetrachtung des Siedlungsbildes stellt die geplante Bebauung einen 
sinnvollen Abschluss des Siedlungskörpers dar; damit wird dieser Bereich städte-
baulich abschließend ausgeformt Der Innenbereich wird maßvoll ergänzt, ohne dass 
eine raumgreifende Entwicklung in den Außenbereich erfolgt. Beeinträchtigungen 
der Vorbehaltsfläche / Vorrangfläche Landwirtschaft sind nicht zu erwarten. 
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Das Ziel der Raumordnung wird aufgrund der geringen Flächengröße und des Aus-
formungsspielraumes (Plandarstellung im M 1: 100.000) abgewogen, so dass eine 
Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen durch ein übergeordnetes öffent-
liches Interesse begründet ist. In der Gemeinde Callenberg sind nahezu alle 
landwirtschaftlichen Nutzflächen mit den höchsten Werten der natürlichen Boden-
fruchtbarkeit - entsprechend den Bewertungsstufen III (mittel) bis V (sehr hoch) - der 
5-stufigen Datengrundlage Boden der BK 50 (Bodenkarte 1:50.000) im Freistaat 
Sachsen ausgewiesen.  
 
Karte 5.1: Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen 
Teil: Naturhaushalt / Karte 9 Regionalplanentwurf: Bereiche der Landschaft mit 
besonderen Nutzungsanforderungen- Festlegungskarte  

Das Gebiet des geplanten Vorhabenstandortes wird im Regionalplan als Gebiet mit 
potenzieller Wassererosionsgefahr hoher bis sehr hoher Intensität sowie hoher geo-
logisch bedingter Grundwassergefährdung dargestellt. Die Karte 9 des Regional-
planentwurfs „Räume mit Handlungsbedarf“ entspricht den Ausweisungen des 
rechtskräftigen Regionalplanes. Die Hinweise sind insbesondere im Zuge der 
Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
 
Fazit: 

Die Planung steht den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landes-
entwicklung sowie der Regionalplanung unter Berücksichtigung von Vermeidungs-
maßnahmen nicht entgegen. 

4.2. gemeindliche Planungen 

Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Callenberg verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flächen-
nutzungsplan (2004, 1. Änderung 2012, 2 und 3. Änderung 2022). Darin ist der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
 

 

Abbildung 3: rechtskräftiger Flächennutzungsplan der Gemeinde Callenberg  
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Gemäß § 8 (2) Satz 1 Baugesetzbuch BauGB sind Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu erarbeiten. Dieses Entwicklungsgebot sichert die Plan-
mäßigkeit der städtebaulichen Entwicklung im gesamten Gemeindegebiet. 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet an der Hauptstraße“ im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB muss der wirksame Flächennutz-
ungsplan (FNP) in Anwendung des § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung an die Festsetzungen des o. g. Bebauungsplans angepasst werden. 
Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften 
über die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und 
bedarf nicht der Genehmigung. 
 
Die Berichtigung des FNP für den Bereich „Wohngebiet an der Hauptstraße" 
erstreckt sich über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Der Bereich des 
Bebauungsplanes wird im Flächennutzungsplan im Zuge der Anpassung mit Inkraft-
treten des Bebauungsplanes künftig als "Wohnbaufläche" dargestellt. 
 

LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) 

Callenberg ist Teil der LEADER-Region „Schönburger Land“. Damit gehen Bemüh-
ungen einher, die u. a. eine Reduzierung des Flächenverbrauchs die Flächen-
inwertsetzung, die Erhaltung der regionaltypischen Siedlungsstrukturen und Dorf-
bilder, aber auf der anderen Seite auch die Wohneigentumsbildung zum Ziel haben. 
Diese Ziele sind in der gemeinsam beschlossenen LEADER-Entwicklungsstrategie 
(LES) dieser Region verankert. Die Gemeinde Callenberg hat sich als Mitglied der 
LAG „Schönburger Land" durch Beschluss vom 21.10.2014 zu diesen Zielen 
bekannt. 

 
Folgende Entwicklungsschwerpunkte sind u.a. zu berücksichtigen: 

Ziel 1.1: Reduzierung des Flächenverbrauchs 
Ziel 3.2: Erhaltung der regionaltypischen Siedlungsstrukturen und attraktiven 
  Dorf- und Stadtbilder 
Ziel 4.1: Wohneigentumsbildung 
 

 Es ist ein Wohngebiet im Anschluss an die geschlossene Bebauung zwischen 
Lichtensteiner Straße und Bachgasse vorgesehen. Somit bleibt auch die 
regionaltypische Siedlungsstruktur erhalten und die regionale bauliche Ent-
wicklung wird bedarfsgerecht gesteuert. Die Wohneigentumsbildung junger 
Menschen führt zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung. 

 Der Rückbau des leerstehenden Vierseitenhofes führt zu einer Aufwertung 
des Ortskerns von Callenberg. 

 

5. Beschreibung des Plangebietes / örtliche Verhältnisse 

5.1. Lage, Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Callenberg  

Im Nordosten des Landkreises Zwickau liegt die Gemeinde Callenberg mit ihren 
sieben Ortsteilen Callenberg, Falken, Grumbach, Langenberg, Langenchursdorf, 
Meinsdorf und Reichenbach. Verwaltungssitz der Gemeinde ist das Rathaus im 
Ortsteil Falken. Alle Ortsteile haben eine lange eigenständige Geschichte und 
wurden im Zuge der Gemeindegebietsreform am 1. Januar 1999 zur Gemeinde 
Callenberg vereinigt.  
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Vom höchsten Punkt der Gemeinde, der „Langenberger Höhe“ (484 m), genießt 
man einen herrlichen Ausblick bis in das Leipziger Tiefland hinein. Um die Natur-
schönheiten für den sanften Tourismus zugänglich zu machen, wurde ein Wander-
wegenetz mit mehreren Routen angelegt. Zwischen den Landschaftsschutz-
gebieten „Muldental – Chemnitztal“ und „Rabensteiner Wald“ liegt das Naherhol-
ungsgebiet „Stausee Oberwald“. Der 16 ha große Stausee mit seinem 360 m langen 
Badestrand lädt zum Schwimmen, aktiven Erholen und Entspannen ein. 
 
Die angrenzenden Großen Kreisstädte Glauchau, Hohenstein-Ernstthal und 
Limbach- Oberfrohna sowie die Töpferstadt Waldenburg sind durch sehr gut 
ausgebaute Straßen in kürzester Zeit zu erreichen. Zu der Bundesautobahn A4, den 
Bundesstraßen B 173 und B 175 bestehen sehr gute Verkehrsverbindungen, die 
Bundesstraße B 180 führt direkt durch den Ortsteil Callenberg (aus: Homepage der 
Gemeinde; www.callenberg.de). 
 
Wohngebiet an der Hauptstraße 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohngebiet an der Haupt-
straße“ befindet sich im Zentrum des Ortsteils Callenberg zwischen Lichtensteiner 
Straße, Hauptstraße und Bachgasse. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst in der Gemarkung Callenberg einen Teilbereich des Flurstücks 37/5. Die 
Größe des Plangebietes beträgt ca. 7.350 m2. 
 

 

Abbildung 4: Lage im Raum (Geoportal Sachsenatlas) 

Im Umfeld des geplanten Wohngebietes befinden sich insbesondere Wohnbebau-
ung mit Einzel- und Doppelhäusern mit teilweise großen Gärten. Südlich grenzen 
große, intensiv genutzte landwirtschaftliche Nutzflächen an. Verkehrsmäßig 
erschlossen wird das Vorhabengebiet über die Hauptstraße, welche nördlich an das 
Plangebiet grenzt.  
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Der Geltungsbereich wird folgendermaßen begrenzt: 
 
im Norden:    Wohnbebauung Hauptstraße Callenberg 
im Westen:     Wohngebiet an der Bachgasse 
im Osten:    Wohnbebauung an der Lichtensteiner Straße 
im Süden:     landwirtschaftliche Nutzfläche 

5.2. Beschaffenheit / Nutzung des Planbereiches 

Der Geltungsbereich der geplanten Wohnbebauung ist überwiegend durch eine 
landwirtschaftliche Nutzung (Grünland) geprägt. Die Obstbäume wurden außerhalb 
der Brutzeit (Februar 2023) gefällt. Der Vierseithof, Hauptstraße Nr. 41 steht seit 
vielen Jahren leer und soll abgerissen werden. Die Zuwegung zu den angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen ist weiterhin von Süden aus gesichert. 
 
Morphologisch liegt der Standort auf einer nach Süden ansteigenden Fläche. Das 
Bebauungsplangebiet übergreift den Höhenbereich zwischen ca. 307 m ü NN an der 
Hauptstraße bis 315 m ü NN im Süden des Geltungsbereiches. 

  
  

  

Abbildung 5: Standort des geplanten „Wohngebietes an der Hauptstraße“ (Foto SCZ 06/2022) 
Schutzgebiete 

Naturschutz 

Durch das Vorhaben werden keine nach den §§ 23 – 29 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) i.V.m. §§ 13 - 19 Sächsisches Naturschutzgesetz SächsNatSchG durch 
Einzelanordnung festgesetzte, einstweilig gesicherte oder geplante Schutzgebiete 
einschließlich FFH- und SPA-Gebiete im Rahmen des Europäischen Schutzgebiets-
systems "Natura 2000" betroffen Es sind keine Beeinträchtigungen der Schutzziele 
von FFH-Gebieten gegeben. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 
BNatSchG ist somit im vorliegenden Fall entbehrlich. Das Landschaftsschutzgebiet 
„Mulden- und Chemnitztal“ befindet sich ca. 500 westlich der Vorhabenfläche.  



Bebauungsplan 
„Wohngebiet an der Hauptstraße“ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Sachsen Consult Zwickau  Mai 2023  Seite 28 

 

Abbildung 6: Landschaftsschutzgebiete („Mulde-Chemnitztal“, „Pfaffenberg-Oberwald“) und FFH-
Gebiete („Mulde um Waldenburg und Remse“, „Oberwald“) im Umfeld des Vorhabengebietes (iDA - 
interdisziplinäre Daten und Auswertungen, Sachsen) 

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als 
Biotope haben, werden gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw.  
§ 21 SächsNatSchG gesetzlich geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung 
oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung folgender Biotope führen 
können, sind verboten. Im Vorhabengebiet wurden keine geschützten Biotope fest-
gestellt. 
 
Gewässerschutz 

Amtlich festgesetzte Überschwemmungs-, Heilquellenschutz- oder Trinkwasser-
schutzgebiete sind im Plangebiet nicht erfasst.  
 
Das Vorhabengebiet grenzt an den Callenberger Bach, der im Bereich der Straßen-
kreuzung verbaut und verrohrt ist. Am östlichen Rand des Geltungsbereiches, 
Flurstück 37/5 verläuft ein temporär wasserführender Graben. Das Gewässer besitzt 
beidseitig einen Gewässerrandstreifen. Gemäß § 38 WHG dienen Gewässerrand-
streifen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer 
Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der 
Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen. Der Gewässerrandstreifen 
umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Böschungs-
oberkannte angrenzt. Der sächsische Gesetzgeber ergänzt dazu in § 24 Abs. 1 
SächsWG, dass die Ufer der Gewässer einschließlich ihres Bewuchses zu schützen 
sind. An das Ufer schließt sich innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen ein fünf Meter breiter Gewässerrandstreifen an. 
 
Gemäß § 38 Abs. 4 WHG in Verbindung mit § 24 Abs. 3 SächsWG sind im 
Gewässerrandstreifen insbesondere folgende Handlungen verboten: 
• das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen 

die Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das 
Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern, 
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• der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, 
• die auch nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss 

behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 
• die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht 

standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind. 
 
Denkmalschutz, Archäologie 

Archäologische Denkmale stehen unter Schutz. Sie sind überall in Sachsen auch 
außerhalb der bekannten und verzeichneten Denkmalflächen in erheblichem Um-
fang zu erwarten.  
 

 

Abbildung 7: Denkmalkarte Sachsen, Landesamt für Denkmalpflege) 

Bei dem angrenzenden Haus, Lichtensteiner Straße 2 handelt es sich um ein 
Häusleranwesen um 1800. Das Fachwerkhaus ist baugeschichtlich und sozial-
geschichtlich von Bedeutung. 
 
Die bauausführenden Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß  
§ 20 Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) hinzuweisen. Archäolo-
gische Funde sind z.B. auffällige Bodenfärbungen, Gefäßscherben, Knochen, 
Geräte aus Stein und Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art. 
Die Fundstellen sind vor Zerstörung zu sichern. Die Funde sind unverzüglich dem 
Landesamt für Archäologie zu melden. 
 
Im Zuge der Erdarbeiten können sich somit archäologische Untersuchungen 
ergeben. Bauverzögerungen sind dadurch nicht auszuschließen. Den mit den Unter-
suchungen beauftragten Mitarbeitern ist uneingeschränkter Zugang zu den Bau-
stellen und jede mögliche Unterstützung zu gewähren. Die bauausführenden Firmen 
sind bereits in der Ausschreibung davon zu informieren.  
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5.3. Umweltverhältnisse 

menschliche Gesundheit / Bevölkerung (Immissionsschutz) 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 50 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebs-
bereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete 
und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder 
besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie 
möglich vermieden werden. 
 
Die vorliegenden Planunterlagen lassen keine Verschärfung bestehender Nutz-
ungskonflikte erkennen. Die vorhandenen Belastungen (Lärm und Verkehr) 
beziehen sich hauptsächlich auf den Verkehrslärm der Lichtensteiner Straße.  
 
Nutzungs- und Biotopstrukturen 

Das Plangebiet wird insbesondere durch eine landwirtschaftlich genutzte Fläche an 
der Hauptstraße geprägt. Die Grünlandfläche wird durch einen Graben (Zufluss zum 
Callenberger Bach) von der straßenbegleitenden Bebauung an der Lichtensteiner 
Straße getrennt.  
 
Der Vierseithof, Haus Nr. 41 wird zeitnah abgerissen um eine neue Bebauung zu 
ermöglichen. Die Obst-/ Laubbäume wurden außerhalb der Brutzeit der Vögel und 
somit von Oktober bis Februar vorgenommen. Durch die festgesetzten grün-
ordnerischen Maßnahmen soll Ersatz (Nahrungshabitat) geschaffen werden. Bei der 
Durchführung des Vorhabens wird das vorhandene Grünland in Hausgärten umge-
wandelt. Einerseits geht dadurch landwirtschaftliche Fläche auf Böden mit hoher 
Fruchtbarkeit verloren, auf der anderen Seite entstehen neue (Habitat-) Strukturen.  
 
Ein Ausgleich durch den Eingriff in Natur und Landschaft ist nicht erforderlich, da die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren 
(§ 13a Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB). Die Ermittlung und Bereit-
stellung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen ist daher nicht notwendig. 
 
Naturhaushalt (Geologie, Boden) 

Regionalgeologisch gehört das Gebiet zum Sächsischen Granulitgebirge als tektoni-
sche Großstruktur des Variszischen Gebirges. Das Sächsische Granulitgebirge 
besteht aus einem zentralen Granulitkern und einen ihn umgebenden Schiefer-
mantel. Der Bereich Callenberg erstreckt sich gemäß Landschaftsplan der 
Gemeinde auf den Schiefermantel. Dieser setzt sich überwiegend aus ver-
schiedenen Glimmerschiefervarietäten zusammen, die altersmäßig in das 
Ordovizium gehören. 
 
Die Festgesteine werden von einer teils mehrere Meter mächtigen Verwitterungs- 
und lockergesteinsartigen Zersatzschicht bedeckt. Aufgrund der Lage im bebauten 
Bereich ist die natürliche Schichtenfolge u. U. gestört und es ist mit dem Auftreten 
von anthropogenen Auffüllungen und Hindernissen (z. B. mit Fundamentresten) in 
geringem Umfang zu rechnen. 
 
Gemäß geotechnischer Bericht (Baugrund Dresden) wird das Untersuchungsgebiet 
den regionalgeologischen Einheiten pleistozäner Hang (RE 1) bzw. holozäne Aue 
(RE 2) zugeordnet. Für den Standort ist in der RE 1 die Abfolge von Oberboden, 
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Auffüllung, Lößlehm bis Gehängelehm und Schiefer, zersetzt charakteristisch. In der 
RE 2 ist die Abfolge von Oberboden, Auffüllung, Auelehm, Flusssand/ -kies und 
Schiefer, versetzt charakteristisch. In drei der vier Aufschlüsse wurde der Schiefer 
als Glimmerschiefer festgestellt, in einem Aufschluss als Amphibolschiefer. 
 
Die Auffüllung wurde als Kies, sandig, schwach schluffig erkundet. Die Auffüllung ist 
gemäß „Baugrund Dresden“ locker bis mitteldicht gelagert. Feinkörnige Böden der 
Auffüllung sind bei Freilegung stark verwitterungsempfindlich, stark aufweichungs-
gefährdet und stark frostveränderlich. Steine und Blöcke sind nicht auszuschließen. 
Die Auffüllung ist bezüglich der Zusammensetzung inhomogen. 
 
Der Lößlehm bis Gehängelehm wurde als Schluff, feinsandig, tonig erkundet. Kiese 
und Sande können enthalten sein. Der Lößlehm bis Geländelehm ist bei Freilegung 
stark verwitterungsempfindlich, stark aufweichungsgefährdet und stark frostver-
änderlich. 
 
Der Auelehm wurde als Schluff, feinsandig, tonig erkundet. Der Auelehm ist bei 
Freilegung stark verwitterungsempfindlich, stark aufweichungsgefährdet und stark 
frostveränderlich. Der Flusssand/ -kies wurde als Kies, sandig, schluffig erkundet. 
 
Die Vorhabenfläche ist als Fläche mit einer hohen und sehr hohen Fruchtbarkeit und 
einem sehr hohen Wasserspeichervermögen ausgewiesen (Bodenfunktionskarte, 
LfULG). Die Empfindlichkeit des Bodens wird u.a. anhand der Erosionsgefährdung 
durch Wasser eingeschätzt, die gemäß Auswertungskarte Bodenschutz als sehr 
hoch einzustufen ist. Die Bodenerosionsgefährdung gilt bei unbedecktem oder 
gering mit Vegetation bedecktem Boden der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 
 
Unter Filter- und Puffer für Schadstoffe wird die Fähigkeit des Bodens verstanden, 
gelöste oder suspendierte Stoffe von ihrem Transportmittel zu trennen. Die Fähig-
keit kann aus mechanischen oder physikalisch-chemischen Filtereigenschaften 
abgeleitet werden. Die Fläche ist durch Böden mit einem hohen Filter- und Puffer-
vermögen mit einer hohen Bindung für Schadstoffe gekennzeichnet.  
 
Die Schutzwürdigkeit eines Bodens hinsichtlich seiner biotischen Lebensraum-
funktion wird anhand der Kriterien Seltenheit, Natürlichkeit, Wasserhaushalt und 
Trophiezustand bemessen. Hoch bedeutend als Lebensraum für Bodenorganismen 
und als Standort für natürliche Vegetation werden daher lediglich Böden mit 
besonderen Standortfaktoren bewertet, die im Planungsgebiet nicht vorkommen. 
 
Mit der geplanten Bebauung und der damit einhergehenden Versiegelung wird das 
Schutzgut Boden beeinträchtigt, da im Bereich versiegelter Flächen sämtliche 
Bodenfunktionen (z.B. Puffer- und Filterfunktion, Lebensraumfunktion) vollständig 
verloren gehen. Aufgrund der im Verhältnis zum gesamten Gemeindegebiet von 
Callenberg geringen möglichen Flächenversiegelung und der geplanten Entsiegel-
ung des Vierseitenhofes kann die Beeinträchtigung des Bodens mittel eingeschätzt 
werden. 
 
Altlasten 
Altlastenverdachtsflächen lt. Sächsischem Altlastenkataster sind im Vorhabengebiet 
nicht bekannt. 
 
Fläche 
Gemäß Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. Trotzdem nimmt die 
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Bodeninanspruchnahme und Umwandlung von naturnahen Böden in Flächen für 
Siedlungs-, Verkehrs-, Erholungs- und Gewerbeflächen im Freistaat Sachsen wie im 
gesamten Bundesgebiet weiterhin zu. Die Flächeninanspruchnahme ist jedoch nicht 
gleichzusetzen mit der Bodenversiegelung. Zwar ist die Schaffung eines Neubau-
gebietes eine Flächenneuinanspruchnahme. Der ehemals landwirtschaftlich 
genutzte Boden wird einer anderen Nutzung zugeführt. Die Böden dieses Neubau-
gebietes sind jedoch keinesfalls alle versiegelt, denn ein Teil der Bodenfläche wird 
als Garten genutzt. 
 
Naturhaushalt (Wasser) 

Gemäß § 5 Abs. 1 WHG ist jede Person verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen 
Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen 
erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 

• eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 
• eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung 

des Wassers sicherzustellen, 
• die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine Vergrößer-

ung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 
 
Hydrogeologie 
Der Geltungsbereich befindet sich im hydrogeologischen Teilraum „Sächsisches 
Granulit-Massiv“. Das Festgestein stellt einen Kluftgrundwasserleiter dar. Hier 
zirkuliert Grundwasser auf hydraulisch wirksamen Trennflächen von Klüften und 
Störungen. Ein geschlossener Porengrundwasserleiter ist am Standort nicht vor-
handen. Der Flusssand /- kies kann als lokaler Grundwasserleiter angesehen 
werden. Seine Durchlässigkeit ist jedoch in Abhängigkeit des Ton- und Schluff-
anteils als stark streuend einzuschätzen (geotechnischer Bericht). 
 
Trinkwasserschutzgebiete bzw. Überschwemmungsgebiete sind von der Planung 
nicht betroffen. 
 
Oberflächenwasser 
Wie bereits beschrieben grenzt das Vorhabengebiet an den in diesem Bereich 
verbauten und verrohrten Callenberger Bach. Ein Graben parallel zur Lichtensteiner 
Straße verläuft durch das Plangebiet. Ein Gewässerrandstreifen wird bei der 
Planung berücksichtigt. 
 
Infolge der potenziellen erhöhten Versiegelung von bisher unverdichteten Flächen 
bzw. durch die Verdichtung in der Bauphase kommt es zu einer geringen 
Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate (Reduzierung des Wasseraufnahme-
vermögens). Aufgrund der geringen Größe des Vorhabens, der geringen 
potenziellen Neuversiegelung und der Entsiegelung des Vierseitenhofes ist der 
Eingriff für das Schutzgut Wasser unerheblich. 
 
Naturhaushalt (Klima / Luft) 

Callenberg befindet sich im Übergangsbereich der kontinentalen und der maritimen 
Klimazone, der gemäßigten Westwinde im Bereich des immerfeuchten, gemäßigten, 
ganzjährig durch wandernde Zyklone geprägten Klima des oberen Hügellandes. 
 
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes, Wetteramt Dresden, beträgt die 
langjährige, mittlere Jahressumme der Niederschläge im Plangebiet 640 - 780 (800) 
mm/Jahr, was in etwa dem Landesdurchschnitt entspricht. Das langjährige mittlere 
Jahresmittel der Lufttemperatur für die Höhenstufe 300 m beläuft sich auf 8,1 ° 
Celsius. Bei winterlichen Hochdrucklagen bilden sich in den Tallagen des 
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Gemeindegebietes gelegentlich Kaltluftseen mit dichtem Nebel, wobei dann die 
Gefahr von Inversionen besteht. Die Hauptwindrichtung ist Südwest bis West 
(Flächennutzungsplan der Gemeinde Callenberg). 
 
Das Geländeklima wird von Topographie, Relief und Bodenbeschaffenheit bzw. 
Realnutzung bestimmt. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist aufgrund der geringen 
Größe kaum von Bedeutung. Die Gehölzstrukturen im Randbereich des Planungs-
gebiet besitzen klimatisch verbessernde Funktionen innerhalb von Siedlungs-
flächen. Insbesondere aufgrund der im Verhältnis zum gesamten Gemeindegebiet 
von Callenberg geringen Flächenversiegelung kann die Beeinträchtigung auf das 
Klima und den Klimawandel als gering eingestuft werden. 
 
Klimaschutz und Klimaanpassung 

Gemäß Baugesetzbuch (BauGB) sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung gewährleisten. Dabei dienen sie auch dazu, "eine menschen-
würdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in 
der Stadtentwicklung, zu fördern." (§ 1 Abs. 5 BauGB). 
 
Das Baugesetzbuch benennt in § 1 die Belange des Umweltschutzes, die bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen auch die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie (§ 1 Abs. 7. f). Im § 1a BauGB werden einige ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz nochmals konkretisiert. So steht in Abs. 5: "Den Erfordernissen des 
Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-
wirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden." 
 
Mit dem oft proklamierten Leitsatz zum Klimaschutz „global denken und lokal 
handeln“ wird die Komplexität der weitreichenden Auswirkungen von Klima und Luft 
deutlich. So kann auch der hohe Anspruch auf der Gemeindeebene nachvollzogen 
werden, dem Klimawandel entgegenzuwirken und sich an absehbare Entwicklungen 
anzupassen.  
 
Im Rahmen des Neubaus des Wohngebietes an der Hauptstraße Straße werden 
folgende energetische Ziele durch Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert: 

• Festsetzung eines Gebietes, in dem bei der Errichtung von Gebäuden 
bauliche und sonstige technische Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer 
Energien getroffen werden müssen. 

 
Ein wichtiges Instrument zur rechtsverbindlichen Umsetzung der energetischen und 
klimaschutzbezogenen Ziele bei der Entwicklung neuer Baugebiete ist außerdem 
der städtebauliche Vertrag. Bereits aus dem Wortlaut des Baugesetzbuches ergibt 
sich, dass Regelungen zur Umsetzung der energetischen und klimabezogenen Ziele 
Gegenstand des städtebaulichen Vertrags sein können. In § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 
und 5 werden folgende Inhalte als mögliche Vertragsgegenstände explizit genannt: 
Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. Gegenstände eines städte-
baulichen Vertrags können insbesondere sein: 

• entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen ver-
folgten Zielen und Zwecken die Errichtung und Nutzung von Anlagen und 
Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Koppelung, 
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• entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen ver-
folgten Zielen und Zwecken die Anforderungen an die die energetische 
Qualität von Gebäuden. 

Städtebauliche Verträge spielen für die Entwicklung neuer Baugebiete generell eine 
sehr große Rolle, da viele Städte und Gemeinden auf die Kooperation der Grund-
stückseigentümer und Vorhabenträger in tatsächlicher wie in finanzieller Hinsicht 
angewiesen sind (Klimaschutz in der verbindlichen Bauleitplanung, Deutsche Institut 
für Urbanistik). 
 
Landschaftsbild / landschaftsbezogene Erholung 

Naturraum 
Geologische, geomorphologische und regionalklimatische Gegebenheiten führen zu 
einer Untergliederung der Landschaft in Raumeinheiten mit unterschiedlichen 
Bedingungen. Callenberg befindet sich in der Großlandschaft des Erzgebirgs-
vorlandes, welches Teil des Sächsischen Gefildelandes im Europäischen Lößgürtel 
ist. Das Plangebiet liegt vollständig im Mulde-Lößhügelland. Unmittelbar südlich der 
A 4 schließt sich das Erzgebirgische Becken an. 
 

 
   Abbildung 8: naturräumliche Gliederung (Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge) 

Die Umgebung von Callenberg sowie die Gemeinde selbst sind vom regional-
typischen Charakter des Mulde-Lösshügellandes geprägt. Die Landschaft ist 
geprägt durch flachwellige bis hügelige Hochflächen, die nur ein geringes Relief 
aufweisen. Die Plateaugebiete liegen überwiegend auf 280 bis 380 m Höhe. Der 
höchste Punkt des Orts und der gesamten Gemeinde Callenberg ist die Langen-
berger Höhe (484 m ü. NHN), von der man eine gute Sicht über das gesamte 
Gemeindegebiet hat. Die Plateauflächen werden getrennt durch 50 bis 80 m und 
teilweise sogar bis 120 m tiefe Kerbtäler, die durch die vom Erzgebirge herunter-
kommenden Flüsse eingeschnitten wurden. 
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Landschaftsbild, Erholung 
Da sich die Fläche des Bebauungsplanes in Privatbesitz befindet und für die Öffent-
lichkeit nicht zugängig ist, ist sie für die landschaftsbezogene Erholung ohne 
Bedeutung.  
 
In der näheren Umgebung befindet sich der Stausee Oberwald, der sowohl für 
Touristen als auch für die Anwohner eine Möglichkeit der Erholung und Freizeit-
gestaltung (Badestrand, Minigolfanlage, Sommerrodelbahn…) bietet. 

5.4. Artenschutz 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt insbesondere durch § 44 in 
Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) den besonderen 
Artenschutz. Es setzt gleichzeitig die sich aus Art. 12 der FFH-Richtlinie (Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG) und Artikel 5 der Vogelschutz-
Richtlinie (Vogelschutz-RL, Richtlinie 79/409/EWG) ergebenden Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland innerhalb der Europäischen Union um. Gemäß § 44 
BNatSchG, Absatz 1 ist insbesondere verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

Es ist zu prüfen, inwieweit das Vorhaben des Bebauungsplanes „Wohngebiet an der 
Hauptstraße“ in Callenberg diese Zugriffsverbote insbesondere bezüglich streng 
geschützter Arten verletzen kann. Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG liegen Verbots-
verletzungen nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird. Der Bau von einem Wohngebäude führt zu keiner 
signifikanten Änderung der Landschaftskulisse, so dass auch keine Beein-
trächtigung von geschützten Arten im Umfeld des Planungsgebietes zu erwarten ist.  
 
Es ist auf der Vorhabenfläche lediglich mit Arten zu rechnen, die in Sachsen weit 
verbreitet sind und nicht auf einen speziellen Standort angewiesen sind und somit 
ausweichen können. Es ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang der umgebenden Nutzflächen weiterhin erfüllt wird. Es 
ergibt sich keine Notwendigkeit zur Vorlage eines gesonderten Artenschutz-
fachbeitrages. 
 
Zur Vermeidung von Verletzungen artenschutzrechtlicher Verbote hat die Baufeld-
freimachung zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar zu erfolgen. Auch 
spätere intensive und stark in Gehölze eingreifende Pflegeschnitte oder nicht 
vermeidbare Baumfällungen sind auf diesen Zeitraum zu beschränken. 
 

  



Bebauungsplan 
„Wohngebiet an der Hauptstraße“ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Sachsen Consult Zwickau  Mai 2023  Seite 36 

6. Planungsinhalte und Planungsfestsetzungen 

6.1. Plangrundlage 

 

Abbildung 9: Geltungsbereich des Bebauungsplanes, Anlage zum Aufstellungsbeschluss 

Als Plangrundlage dienen die bereitgestellten Informationen des Liegenschafts-
katasters durch die Vermessungsverwaltung des Freistaates Sachsen (Staats-
betrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen – GeoSN). 
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6.2. Grundzüge der Planung 

Die Grundzüge der Planung stimmen mit den allgemeinen Grundsätzen der Bauleit-
planung (§ 1 BauGB), den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplanes 
und des Regionalplanes Chemnitz - Erzgebirge (Region Chemnitz) und den laut 
Aufstellungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan formulierten Planungszielen und -
zwecken überein. 
 
Geplant ist ein Allgemeines Wohngebiet mit ca. 5 Einzel- oder Doppelhäusern sowie 
zwei Mehrfamilienhäusern. Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Hauptstraße 
sowie eine geplante Wohnstraße mit Wendemöglichkeit. 

6.3. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan geben einen Rahmen zur städtebaulichen 
Entwicklung im Plangebiet vor. Damit wird gleichzeitig den Grundstückseigentümern 
ein Spielraum zur Entscheidung über die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten ein-
geräumt, der städtebaulich-funktionell und gestalterisch aus Sicht der öffentlichen 
Belange gebilligt werden kann. 
 
Art der baulichen Nutzung 

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wird das Gebiet nach Baunutzungsver-
ordnung als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) gemäß § 4 ausgewiesen.  
 
Zulässig ist dabei ausschließlich die Errichtung von Wohngebäuden nach § 4 Abs. 2 
Nr. 1 BauNVO (Wohngebäude) sowie Anlagen für soziale und gesundheitliche 
Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO). 
 
Da das Wohngebiet an ein bereits bestehendes Wohngebiet der Gemeinde 
Callenberg liegt, sind beispielsweise die der Versorgung des Gebietes dienende 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) oder Anlagen 
für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) ausge-
schlossen. Der nicht auszuschließende Besucher- / Kundenverkehr durch diese 
Nutzungen, vorwiegend mit Kfz, ist infolge des Verkehrslärms stets ein Störfaktor. 
Weitere im Plangebiet nicht zulässige Anlagen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind in Callenberg vorhanden 
und werden als ausreichend bewertet. Sie sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht 
Bestandteil dieser Bauleitplanung. 
 
Maß der baulichen Nutzung  

Auf dem Planungsgebiet sind der Bau von maximal fünf Eigenheimen und zwei 
Mehrfamilienhäuser südlich der Hauptstraße vorgesehen.  
 
Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung folgt den Vorgaben der §§ 16 - 
21 der BauNVO. Danach werden die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,4 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 im Bereich der Einzel- bzw. 
Doppelhäuser sowie eine GFZ von 1,2 im Bereich der geplanten Mehrfamilien-
häuser festgesetzt. Dieses Maß der baulichen Nutzung entspricht dem der 
angrenzenden Bebauung. Eine Straßenbegrenzungslinie wird nicht festgesetzt; 
damit gilt die Grundstücksfläche als Bemessungswert der Grundflächenzahl. 
 
Die äußeren Gebäudekonturen in den Baufeldern sollen künftig zu einem harmo-
nischen Siedlungsbild beitragen. In Anlehnung an die angrenzende vorhandene 
Bebauung wird die Zahl der Vollgeschosse mit zwei, straßenbegleitend mit drei 
Vollgeschossen festgesetzt.  
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Die maximale Firsthöhe der Gebäude beträgt OK 10,5 m bzw. 12,0 entlang der 
Hauptstraße. Oberer Bezugspunkt für die maximal zulässige Gebäudehöhe ist die 
Oberkante der Dachhaut. Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung ist die 
mittlere Höhe der Fahrbahnoberkante der angrenzenden Verkehrserschließungs-
fläche festgesetzt (§ 18 Abs. 1 BauNVO). 
 
Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Entsprechend einer charakteristischen Ortsbebauung soll für die Neubebauung eine 
offene Bauweise in Form von Einzel- und Doppelhäusern (Ein-/ Zweifamilienhäuser) 
mit maximal zwei Wohneinheiten, straßenbegleitend bis zu sechs Wohneinheiten 
festgesetzt werden. Für die Herstellung einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung nach § 1 Abs. 3 BauGB besteht die Möglichkeit zwischen der bestehende 
Bebauung Lichtensteiner Straße und Bachgasse fortzuführen und damit einen 
Abschluss der Bebauung an der Hauptstraße zu erreichen. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen sind durch eine Baugrenze festgesetzt. Für die Bemessung und 
Lage der Abstandsflächen gilt § 6 SächsBO. Der Mindestabstand beträgt nach 
SächsBO 3.0 Meter. 
 
Gemäß Vereinbarung der Grundstückseigentümer Flurstück 37/5 (ehemals 37a) 
und Grundstückseigentümer Flurstück 36/7 (ehemals 36) der Gemarkung Callen-
berg vom 17.09.1999 ist eine Grenzbebauung zu Gunsten des Eigentümers 
Flurstück 37/5 möglich. Der Eigentümer Flurstück 36/7 war verpflichtet eine Dienst-
barkeit in Form einer Grenzbebauung entweder ins Grundbuch oder ins Baulasten-
verzeichnis eintragen zu lassen. 
 
Die Baugrenzen können durch untergeordnete Gebäudeteile wie Erker, Eingangs-
treppenüberdachungen und Dachvorsprüngen bis zu 1,20 m überschritten werden. 
 
Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

In dem Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze und Garagen nur für den durch die 
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf zulässig. Die im Zusammenhang mit der 
Wohnnutzung erforderlichen Stellplätze und Garagen sind auf dem Baugrundstück 
herzustellen. Je Grundstück sind mindestens 2 Kfz-Stellplätze (Garagen, Carports 
und / oder Abstellplätze) auf dem jeweiligen Grundstück durch den Grundstücks-
eigentümer zu errichten. Im Bereich der geplanten Mehrfamilienhäuser sind Stell-
plätze für die zulässigen Nutzungen entsprechende der Richtwerttabelle der 
VwVSächsBO § 49 nachzuweisen. 
 
Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser 
sowie zur Ableitung von Abwasser dienende Nebenanlagen werden gemäß § 14 
Abs. 2 BauNVO als Ausnahme zugelassen 
 
Verkehrsflächen 

Mit der Festsetzung von Verkehrsflächen soll die Verkehrsanbindung des Vor-
habens an die öffentliche Straßenfläche der Hauptstraße geregelt werden. 
 
Aufgrund der Zufahrt zum Wohngebiet nahe am Kreuzungspunkt Lichtensteiner 
Straße / Hauptstraße wurde der Landkreis, Amt für Straßenbau frühzeitig am 
Verfahren beteiligt. Gemäß Schreiben vom 21.07.2022 befindet sich die geplante 
Zufahrt innerhalb der Ortslage, in diesem Bereich sind Zufahrten gemäß SächsStrG 
in der Regel genehmigungsfrei. 
 
Die Planung der neuen Wohnstraße erfolgt angelehnt an die Richtlinie für die 
Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) in der Dimension einer Wohnstraße mit Misch-
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nutzung durch Fahrzeuge des privaten und des Ver- und Entsorgungsverkehrs. 
Parallel zur geplanten Straße ist beidseitig ein 0,5 Meter breiter anbaufreier Bereich 
festgesetzt. Die auf der Abstandsfläche eingeordneten Straßenbeleuchtungs-
anlagen, Beschilderungen sowie unterirdische Fundamente der Bordsteine sind von 
den Grundstückseigentümern zu dulden.  
 
Die Planstraße wird im Süden mit einem einseitigen Wendehammer für Fahrzeuge 
bis 10,0 m Länge (3-achsiges Müllfahrzeug) ausgestattet, so dass das Wenden von 
Fahrzeugen ohne Zurücksetzen möglich ist.  
 
Aufgrund der Gefällesituation ergeben sich bei der Straßenplanung Böschungs-
bereiche. Die Straßenböschungsflächen werden den Wohnbauflächen zugeordnet. 
Die Erschließungsplanung erfolgt parallel zum Bebauungsplanverfahren. 
 

 

Abbildung 10: Entwurfsbearbeitung (Vorentwurf 03/2023), Ingenieurbüro für Bauwesen Ralf Bräunel 

Es werden die Punkte 6.3 der Richtlinie (Knotenpunkte) sowie § 16 der SächsBO 
(Verkehrssicherheit) beachtet. Die Schleppradien zur Hauptstraße werden berück-
sichtigt, so dass ausreichende Sichtverhältnisse gewährleistet sind.  
 
Die ausgewiesene öffentliche Straßenverkehrsfläche wird gemäß § 6 Sächsisches 
Straßengesetz (SächsStrG) gewidmet und mittels Eintragungsverfügung in das 
Straßenbestandsverzeichnis der Gemeinde Callenberg (Verordnung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Straßen- und 
Bestandsverzeichnisse) aufgenommen. 
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Fläche für Maßnahmen zur Versickerung / zur Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser 

Gemäß § 70 SächsWG sind für das geplante Vorhaben Möglichkeiten zur Erhal-
tung, Verbesserung und Wiederherstellung des natürlichen Rückhaltevermögens zu 
berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere die Vermeidung von Bodenver-
siegelungen oder Bodenverdichtungen, die Versickerung von Niederschlagswasser 
und sonstige Maßnahmen, die geeignet sind, den Abfluss des Niederschlags-
wassers zu vermindern. Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 
sollen innerhalb des Geltungsbereiches erfolgen. Eine breitflächige Versickerung in 
den Untergrund ist aufgrund der bestehenden geringen Versickerungsfähigkeit des 
Bodens und aus der vorhandenen Topographie nicht gegeben. 
 
Gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 
Versickerung von Niederschlagswasser) ist eine Versickerung größerer Mengen von 
Niederschlagswasser möglich, wenn die anstehenden Böden Durchlässigkeits-
beiwerte k ≥ 10-6 m/s aufweisen. Des Weiteren sind nach DWA-A 138 Versicker-
ungen in Böden mit Durchlässigkeiten k > 10-3 m/s aus Gründen des Umwelt-
schutzes zu vermeiden. Eine Versickerung in der Auffüllung sollte aus Gründen des 
Umweltschutzes nicht erfolgen. 
 
Anhand der ermittelten Körnungslinie lässt sich eine Durchlässigkeit des Lößlehms 
bis Gehängelehms von ca. 10-8 m/s nach dem USBR-Verfahren ableiten. Nach DIN 
18130-1 bedeutet dies „schwach durchlässig bis sehr schwach durchlässig". Der 
Lößlehm bis Gehängelehm, der Auelehm, der zersetzte Schiefer und der Schiefer 
ist wegen schwacher bis sehr schwacher Durchlässigkeit (k < 1, 10-6 m/s) für 
Versickerungen nicht geeignet. 
 
Der im Untersuchungsgebiet lokal anstehende Flusssand/-kies wird für die Ver-
sickerung auf Grund seines nur lokalen Auftretens, seiner geringen Dicke und stark 
streuenden Durchlässigkeit als nicht geeignet beurteilt (Anlage geotechnischer 
Bericht). 
 
Das abfließende Regenwasser soll gedrosselt abgeleitet werden. Geplant ist ein 
Stauraumkanal entlang der Hauptstraße. Der erforderliche Speicherraum ist im 
Zuge des Bauantrags nachzuweisen. 
 
Zur Reduzierung des Versiegelungsgrades sollen im Bebauungsplangebiet auf den 
privaten Grundstücksflächen offenporige versickerungsfähige Beläge auf Stell-
plätzen und Wegeflächen verwendet werden (Rasenfuge, Drainfuge, wasser-
gebundene Decke, sog. Ökopflaster). Der Anteil befestigter Flächen ist auf das 
unbedingte Mindestmaß zu beschränken. Eine Vollversiegelung durch Asphalt oder 
Beton ist unzulässig. Die Grundstückszufahrten sind so zu gestalten, dass kein 
Oberflächenwasser der öffentlichen Verkehrsfläche zugeführt wird. 
 
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

Zur Sicherung und Freihaltung der Schutzstreifen für die im Plangebiet befindlichen 
Versorgungsleitungen werden ggf. Flächen festgesetzt, die von Bebauung freizu-
halten sind. Die Festsetzungsinhalte zur Bebau- und Bepflanzbarkeit entsprechen 
den technischen Anforderungen für die Schutzstreifen. 
 
erneuerbare Energien 

Den Anforderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel 
wird durch die Festsetzung eines Gebietes Rechnung getragen, in dem bei der 
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Errichtung von Gebäuden bauliche und sonstige technische Maßnahmen für den 
Einsatz erneuerbarer Energien getroffen werden müssen.  

• Nutzung von Sonnenenergie zur Stromerzeugung (Photovoltaik) 
• Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasser-Erzeugung für Heizung und 

Brauchwasser (Solarthermie) 
• Wärmepumpe als Heizung (Nutzung von Erdwärme oder Wärmeenergie von 

Grundwasser oder Umwelt) 

6.4. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Hinsichtlich der äußeren Gestaltung (Dach, Fassadengestaltung, Einfriedung etc.) 
der baulichen Anlagen sind Festsetzungen vorgesehen um die künftige Bebauung 
an das vorhandene Ortsbild anzupassen. 
 
Dächer 

Im Bereich des Baufeldes 1 sind Sattel-, Pult-, Walm- und auch Flachdächer fest-
gesetzt. Andere Dachformen für untergeordnete Bauteile, Nebengebäude und 
Garagen sind zulässig. Dächer von Wohn- und Hauptgebäuden im Baufeld 2 
müssen, angelehnt an die umgebende straßenbegleitende Bebauung, eine Dach-
neigung von mindestens 25° haben; Flach- und Pultdächer sind nicht zulässig. 
 
Die Einheitlichkeit der Dachlandschaft in Farbe und Material ist zu wahren. Zur 
Eindeckung der Dächer (Sattel-, Walm- oder Pultdach) sind Naturschiefer, anthrazit-
farbige, naturschieferähnliche Kunstschiefer sowie dunkle Ziegel (anthrazit, dunkel-
grau, schwarz, graublau, ziegelrot) zulässig. Ortsuntypische Kunststoffmaterialien, 
Metallelemente und glänzende, reflektierende Materialen zur Dacheindeckung sind 
unzulässig (ausgenommen Solar- und Photovoltaikanlagen).  
 
Fassaden 

Die Gestaltung der Fassade muss orts- bzw. landschaftstypisch sein. Auch als 
Fassadenfarbe sind neongrelle und auffallende Farbtöne nicht zulässig. 
 
Einfriedungen 

Zur Grundstückseinfriedung sind straßenseitig nur Zäune (Holz- und Metallzäune) 
und Hecken aus heimischen, standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 
maximal 2,0 zulässig. Massive Einfriedungen, wie z. B. Mauer- oder Gabionen-
wände sowie Maschendrahtzäune sind unzulässig. Werden entsprechend SächsBO 
zulässige Zäune errichtet oder Hecken gepflanzt, die höher als 0,8 m sind, ist die 
Einhaltung des Sichtwinkels zum öffentlichen Straßenraum nachzuweisen. 
 
Bei der Errichtung von Hecken als Einfriedung ist ein Mindestabstand von 0,5 m zu 
öffentlichen Verkehrsflächen einzuhalten, wozu auch befestigte oder unbefestige 
Straßenrandbereiche zählen (anbaufreier Bereich). Die auf der Abstandsfläche 
eingeordneten Straßenbeleuchtungsanlagen, Beschilderungen sowie unterirdische 
Fundamente der Bordsteine sind von den Grundstückseigentümern zu dulden. 
 
Um einen Durchgang für Kleintiere zu ermöglichen ist bei den Zäunen ein unterer 
Abstand des Zaunes zur Geländeoberfläche von mindestens 10-15 cm einzuhalten. 
 
Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung bis zu 1 m² Ansichtsfläche 
zulässig. Leuchtreklame ist generell ausgeschlossen. 
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6.5. Grünordnerische Festsetzungen 

Das planerische Konzept beinhaltet: 

• die gestalterische Einbindung der geplanten Baufläche, 
• Maßnahmen zur Gewährleistung einer Mindestdurchgrünung des Gebietes 
 und 
• Maßnahmen und Festlegungen zur Beschränkung des Versiegelungsgrades. 
 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanz-
ungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) - Pflanzgebote 

Mit der Überbauung (Versiegelung) werden die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, 
Klima und Lebensraum für Fauna und Flora beeinträchtigt. Eine Bepflanzung der 
Grünflächen kann die negativen Folgen der genannten Beeinträchtigungen 
kompensieren bzw. mildern und zur gestalterischen Einbindung und Strukturierung 
der geplanten Baufläche beitragen. Für das Vorhabengebiet gelten daher generell 
folgende Festsetzungen: 
 
Auf der festgesetzten privaten Grünfläche entlang der westlichen Grenze des 
Geltungsbereiches (Flurstück 37/5 Gemarkung Callenberg) ist zur Randeingrünung 
der privaten Grundstücke auf mindestens 30% der Fläche heimische, standort-
gerechten Vogelschutz- und Vogelnährgehölze fachgerecht anzupflanzen (arten-
gerechte Pflanzabstände 1 St./ 3 m2; Heister: 2xv, h 100 – 150 cm; Sträucher: vStr. 
3-5 Tr. h 60 – 100 cm) und dauerhaft zu erhalten. Die dargestellten Strauch- und 
Baumstandorte sind nicht bindend. 
 
Auf der festgesetzten privaten Grünfläche (Böschungsbereich) an der Flurstücks-
grenze zum Flurstück 464 Gemarkung Callenberg sind gruppenweise standort-
gerechte einheimische Ufergehölte (Schwarzerle, Vogelkirsche, Eberesche, Weiß-
dorn, Sal-Weide, Mandel-Weide, Korb-Weide, Ohr-Weide, Kreuzdorn) zu pflanzen. 
Die Gehölze sind durch den Eigentümer des Grundstücks dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang durch Neupflanzungen entsprechender Art zu ersetzen. 
 
Zur Begrünung der Bauflächen ist je angefangene 400 m2 Grundstücksfläche ein 
Obst- oder Laubbaum (Laubbaum: Stammumfang mind. 12 – 14 cm; Obstbaum: 
Stammumfang mind. 10 – 12 cm) als Hochstamm zu pflanzen. Die Gehölze sind 
durch die Eigentümer der Grundstücke dauerhaft zu erhalten und bei natürlichem 
Abgang durch Neupflanzungen entsprechender Art zu ersetzen. 
 
Bis auf die notwendigen Zufahrten, Zugänge sowie Fahr- und Stellplatzflächen ist 
der gesamte Außenbereich gärtnerisch zu gestalten. Schotter- und / oder Kies-
gärten sind unzulässig. Die festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen sind 
spätestens in der ersten Vegetationsperiode nach Abschluss der Bauarbeiten auf 
dem jeweiligen Grundstück zu realisieren.  
 
Empfehlungen zur Artenwahl befinden sich unter den textlichen Hinweisen sowie im 
Anhang der Begründung. Auf das Anpflanzen von Koniferen und nicht einheim-
ischen Ziergehölzen soll weitestgehend verzichtet werden, da für die heimische 
Tierwelt eingeführte, nicht heimische Pflanzen nur eingeschränkt nutzbar und z. T. 
sogar schädlich sind. Die übermäßige Verbreitung von Ziergehölzen und Nadel-
bäumen kann zu einem Rückgang vieler Singvogelarten beitragen, die eng mit 
einheimischen Laubbäumen und -sträuchern vergesellschaftet sind. Darüber hinaus 
sollten Nadelgehölze in heimischen Hausgärten, wenn überhaupt, nur zurückhaltend 
angepflanzt werden, da sie zur Versauerung des Bodens führen und damit die 
Vermoosung von Rasen und Wiesen begünstigen. 
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6.6. technische Infrastruktur 

Die technische Ver- und Entsorgung des Gebietes kann grundsätzlich gewährleistet 
werden. Eine Neuverlegung von Leitungen ist erforderlich und wird im Rahmen der 
Erschließungsplanung, die parallel zum Bebauungsplanverfahren erfolgt, koordi-
niert. Zur Vorplanung wurden bereits Möglichkeiten der Erschließung durch das 
Ingenieurbüro für Bauwesen, Ralf Bräunel untersucht. Die Ergebnisse der Prüfung 
um den Standort zu erschließen und somit das Projekt zu ermöglichen finden hier 
Berücksichtigung. 
 
Ver- und Entsorgungsanlagen 

Trinkwasserversorgung 

Die Versorgung des Standortes mit Trinkwasser ist durch Anschluss an die vor-
handene öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage möglich. Eine Sicherung der 
Trinkwasserversorgung für den Standort ist über die Erweiterung der öffentlichen 
Trinkwasserversorgungsanlage in der Hauptstraße im Rahmen einer Standort-
erschließung möglich. 
 
Die Erstellung des Anschlusses bzw. die Versorgung des Grundstückes mit 
Trinkwasser regelt sich entsprechend der Wasserversorgungssatzung (WVS) des 
Regionalen Zweckverbandes Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau (RZV) in 
der jeweils gültigen Fassung. Den Aufwand für die erstmalige Herstellung des 
Anschlusses und die Herstellung weiterer, vorläufiger und vorübergehender Haus-
anschlüsse trägt der Anschlussnehmer auf der Grundlage der Einheitssätze der 
WVS in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Eine Trinkwasserleitung befindet sich auf dem Flurstück 37/5 der Gemarkung 
Callenberg. Das Wohnhaus Lichtensteiner Straße Nr. 5 ist von der Hauptstraße 
über diese Leistung angebunden. Die Leitung soll im Zuge der Baumaßnahme ver-
legt werden. 
 
Löschwasser, Brandschutz 

Der erforderliche Löschwasserbedarf zur Sicherung des Grundschutzes leitet sich 
aus dem „DVGW-Arbeitsblatt W 405" (Stand 02.2008) ab. Maßgeblich hierfür sind 
die bauliche Nutzung (entsprechend Paragraph 17 der BauNVO) sowie die Gefahr 
der Brandausbreitung (abhängig von der überwiegenden Bauart der Objekte). 
Daraus ergibt sich in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt zur Sicherung des 
Grundschutzes in Abhängigkeit der baulichen Umsetzung ein vorzuhaltender Lösch-
wasserbedarf von mindestens 48 m3/h über eine Dauer von 2 Stunden. 
 
Nach § 6 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz (SächsBRKG) ist die Gemeinde Callenberg für den örtlichen 
Brandschutz und Sicherstellung der Löschwasserversorgung zuständig. Der 
Regionale Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau (RZV) ist 
daher nicht zur Löschwasserbereitstellung verpflichtet. Die Bereitstellung erfolgt 
freiwillig im Rahmen der Möglichkeiten und unter Ausschluss jeglicher Gewähr-
leistung, Haftung, Garantie o.ä. und betrifft nur den Grundschutz.  
 
Die Löschwasserversorgung ist vollständig gesichert. Der Gemeinde stehen zur 
Löschwasserentnahme ein Hydrant an der Hauptstraße (Höhe Grundstück An der 
Schule 2; 1,5 bar, 69,96 m3/ 2h bzw. 583l/min) sowie eine Staustelle im Bach-
bereich Dorfplatz gegenüber Haus Nr. 8 An der Schule zur Verfügung. Durch 
Ablassen des Löschteiches sind ca. 2.025 m3 (2.025000 l) Wasser verfügbar. 
Während der benötigten Zeit für den Aufbau der Löschwasserversorgung vom 
Anlagenteich steht der Ortsfeuerwehr zusätzlich ein TLF 4000 mit einer Wasser-
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menge von 4500 l zu Verfügung. Es ist zu beachten, dass für die Nutzung der 
aufgeführten Löschwasserentnahmestellen eine Überquerung der Bundesstraße  
B 180 erforderlich ist. Die Ortsfeuerwehr schlägt vor bei der weiteren Planung 
„Wohngebiet an der Hauptstraße“ einen Standort für den Bau einer Löschwasser-
zisterne einzuplanen. 
 
Im Bestand vorhandene und zukünftige Nutzungen und Anlagen müssen so be-
schaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer 
und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und 
Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind (Generalklausel). 
 
Die Erschließung des Planungsgebiets hat hinsichtlich Fahrbahnbreite, Kurven-
radien, etc. so zu erfolgen, dass die eine Zufahrt von Einsatzfahrzeuge (insbe-
sondere Feuerwehr und Rettungsdienst) jederzeit ungehindert möglich ist. Bei der 
Durchführung von Baumaßnahmen ist eine jederzeitige Zufahrt, insbesondere für 
Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu anliegenden Grundstücken 
und zur Baustelle zu gewährleisten. 
 
Abwasser 

Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt gemäß § 60 Abs. 4 WHG den Gemeinden. 
Diese können sich zur Erfüllung dieser Aufgabe auch Dritter bedienen, in Callenberg 
die Westsächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH 
WAD.  
 
Schmutzwasser 

Im unmittelbaren Bereich der geplanten Bebauung, in der Hauptstraße ist ein 
Schmutzwasserkanal vorhanden. Die notwendigen Grundstücksentwässerungs-
anlagen sind im Trennsystem herzustellen. Erforderlich für die Schmutzwasser-
entsorgung wird die Verlängerung des Schmutzwasserkanals auf der Hauptstraße in 
der geplanten Wohnstraße Richtung Süden und die Herstellung der erforderlichen 
Hausanschlussleitungen für die neuen Baugrundstücke. 
 
Regenwasser 

Im Bereich der Hauptstraße befindet sich ein Regenwasserkanal. Zur Vermeidung 
einer zusätzlichen Belastung ist für die Ableitung des Oberflächenwassers eine 
Abflussreduzierung auf das Maß des natürlichen Gebietsabflusses zu gewähr-
leisten. Dies erfordert neben der Drosseleinrichtung ein zu schaffendes Rückhalte-
volumen. 
 
Für die notwendige Rückhaltung soll eine gemeinsame Rückhalteanlage (Stau-
raumkanal) errichtet werden. Eine entsprechende Genehmigungsplanung zur 
abwassertechnischen Erschließung wird mit dem Bauantrag beim Landratsamt 
Zwickau als zuständige untere Wasserbehörde zur Prüfung und Entscheidung 
eingereicht, da wasserrechtliche Belange betroffen sind. 
 
Die Einleitung von gesammeltem Oberflächenwasser in ein Gewässer (gilt auch für 
Grundwasser) ist eine Benutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG und bedarf 
deshalb gemäß § 8 Abs. 1 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 10 WHG. 
Sofern in einen öffentlichen Kanal eingeleitet wird, werden die Abflussbeschränk-
ungen mit dem Verband abgeklärt. Bei der Einleitung von Niederschlagswasser in 
ein Gewässer sind die Anforderungen an die Menge (quantitativ) und an die Güte 
(qualitativ) zu beachten. Als dem Stand der Technik entsprechend ist zur Prüfung 
der Anforderungen das Arbeitsblattes DWA-A 102 Teilt und 2 sowie das Merkblatt 
DWA-M 102 Teil 3 heranzuziehen. 
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Bedingt durch die topographische Lage des Flurstücks wird auf die eventuelle Be-
troffenheit durch wild abfließendes Wasser hingewiesen. Gemäß § 37 Abs. 1 WHG 
darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes 
Grundstück nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert 
werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf weiterhin nicht zum 
Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise ver-
ändert werden. 
 
Strom 

Eine Niederspannungs-Freileitung befindet sich an der Hauptstraße. Weitere Aus-
sagen zur Stromversorgung werden im Anschluss an die Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange redaktionell ergänzt. 
 
Anlagen der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM), 
dürfen im Rahmen der Baumaßnahmen nicht in der Lage verändert, überbaut bzw. 
durch Baumaßnahmen geschädigt werden. Ist eine Umverlegung erforderlich, ist 
durch den Träger der Baumaßnahme bzw. das zuständige Planungsbüro einen 
schriftlichen Antrag zu stellen.  
 
Die Elektroenergieversorgung in der Gemeinde Callenberg erfolgt mit den in den 
gesetzlichen Regelungen und allgemeinen Versorgungsbedingungen festgelegten 
Qualitätsparametern. Durch den natürlichen Leistungszuwachs und den Anschluss 
weiterer Kunden können in den Folgejahren Netzverstärkungen oder Netzerweiter-
ungen notwendig werden. Konkrete Netzmaßnahmen ergeben sich erst nach dem 
Erhalt bestätigter Bebauungspläne und der dazugehörigen Leistungsanmeldungen 
durch die entsprechenden Baulastträger oder Anschlussnehmer. 
 
Gasversorgung 

Gemäß Lageplan (Reg.-Nr. 0725/20) der inetz GmbH befindet sich in der Haupt-
straße eine Gasleitung. Weitere Aussagen zur Gasversorgung werden nach der 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange konkretisiert und ergänzt. 
 
Telekommunikation 

Aussagen zur Telekommunikationsversorgung werden nach der Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange konkretisiert und ergänzt. 
 
Abfallentsorgung 

Die neue Wohnstraße entspricht den Anforderungen des öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgers (örE). 

6.7. Hinweise zur Planung 

Abfall 

Alle bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind unter Wahrung des Wohls der All-
gemeinheit nach Maßgabe insbesondere der §§ 7 Abs. 2, 3 und 15 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträg-
lichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) und der auf 
dessen Grundlage erlassenen Gesetze und Verordnungen zu entsorgen (Verwert-
ung / Beseitigung). Dabei sind diese entsprechend § 9 KrWG separat zu erfassen. 
Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung. 
 
Die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) 
obliegt sowohl den Erzeugern als auch den Besitzern von Abfällen. Sie können 
Dritte zur Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen, bleiben jedoch bis zum endgültigen 
und ordnungsgemäßen Abschluss der Entsorgung verantwortlich. Im Rahmen der 
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allgemeinen Überwachung (§ 47 Abs. 3 KrWG) kann die zuständige Behörde 
Auskunft über die Entsorgung der angefallenen Abfälle von den Verpflichteten 
verlangen. 
 
Bodenschutz, Baugrund, Geogefahren, Geodaten 

Erforderliche Geländeregulierungen sind aus Gründen des Bodenschutzes auf das 
notwendige Minimum zu beschränken. Gemäß § 202 BauGB gebührt dem Mutter-
boden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert zu lagern und nach Bau-
abschluss dem Gebiet wieder sinnvoll zuzuführen. 
 
Im Bereich geplanter Baumaßnahmen sollte eine Baugrunduntersuchung in An-
lehnung an die DIN 4020 / DIN EN 1997-2 durchgeführt werden. Hierbei sollten 
vorhandene Geodaten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG) recherchiert und angemessen berücksichtigt 
werden. Zur Durchführung von Bodenaufschlüssen ist die Bohranzeige- und 
Bohrergebnismitteilungspflicht zu beachten. Zur Erkundung der Baugrund-
verhältnisse wurden bereits 4 Kleinrammbohrungen nach DIN EN ISO 22475-1 
ausgeführt (Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH). 
 
Sollten im Zuge der Bebauung der Grundstücke Anlagen zur örtlichen 
Versickerung von Niederschlagswasser vorgesehen sein, wird auf das Regel-
werk Arbeitsblatt DWA-A 138 verwiesen. Die Versickerungsfähigkeit des Unter-
grundes sollte standortkonkret durch geeignete Sickertests auf der Grundlage 
des Arbeitsblattes DWA-A 138 nachgewiesen werden. Sofern hydrogeologische 
Untersuchungen durchgeführt werden, sollten diese vorzugsweise in die Bau-
grunduntersuchung integriert werden. Bei der Versickerung von Oberflächen-
wasser über die Bodenzone (wasserdurchlässige Beläge, teilversiegelte – 
wasserdurchlässige Flächen) ist sicherzustellen, dass eine schadlose Versicker-
ung erfolgt bzw. Vernässungserscheinungen und / oder Bodenerosionen auf 
den betroffenen Flächen bzw. eine Beeinträchtigung Dritter auszuschließen. 
 
Am 30.Juni 2020 ist das Geologiedatengesetz (GeolDG) in Kraft getreten und hat 
das Lagerstättengesetz (LagerstG) abgelöst. Durch das GeolDG werden die 
rechtlichen Grundlagen für die Anzeige von geologischen Untersuchungen, die 
Übergabe von Ergebnissen dieser Untersuchungen und deren öffentliche Bereit-
stellung neu gefasst. In Sachsen ist das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) für den Vollzug des GeolDG zuständig. 
 
Die unkomplizierteste Art der Anzeige von geologischen Untersuchungen ist die 
über die elektronische Bohranzeige ELBA.SAX. Damit wird der Wirtschaft und allen 
Privatpersonen für die Anzeigeverfahren nach Geologiedatengesetz, Bundesberg-
gesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit Sächsischem Wassergesetz 
ein gebündelter Zugang zum Einreichen der Bohranzeige bei den zuständigen 
Behörden LfULG, Sächsisches Oberbergamt und den unteren Wasserbehörden der 
sächsischen Landkreise und kreisfreien Städte zur Verfügung gestellt. 
 
Bergbau, Hohlraumgebiete 

Da das Bauvorhaben in einem alten Bergbaugebiet liegt, ist das Vorhandensein 
nichtrisskundiger Grubenbaue in Tagesoberflächennähe nicht auszuschließen. Es 
wird empfohlen, alle Baugruben von einem Fachkundigen (Ingenieur-Geologe, Bau-
grundingenieur) auf das Vorhandensein alten Bergbaus überprüfen zu lassen.  
 

  



Bebauungsplan 
„Wohngebiet an der Hauptstraße“ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Sachsen Consult Zwickau  Mai 2023  Seite 47 

Über eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaus ist gemäß § 5 der Polizei-
verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern 
(Sächsische Hohlraumverordnung - SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 
(SächsGVBI. S. 191) das Sächsische Oberbergamt in Kenntnis zu setzen. 
 
Natürliche Radioaktivität 

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m3 (Becquerel pro Kubik-
meter Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der 
Luft in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben. 
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grund-
sätzlich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem 
Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, 
wenn die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen 
Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden. Wer im Rahmen baulicher 
Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen Maß-
nahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate 
führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Betracht 
ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222- 
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m3 über-
schreitet. In diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor 
Radon zu erfüllen. Callenberg liegt in keinem Radonvorsorgegebiet. 
 
Für weitere Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz steht die 
Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen zur Verfügung. Auch können alle 
Informationen sowie Handlungsempfehlungen für eine strahlenschutzgerechte und 
sichere Verwertung oder Beseitigung von radioaktiven Stoffen bei Baumaßnahmen 
auf den Internetseitendes Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
LfULG bzw. in der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- 
und Bestandsbauten" (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) entnom-
men werden. 
 
Katastrophenschutz 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist keine Kampfmittelbelastung im 
Geltungsbereich bekannt. Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel und 
kampfmittelähnliche Gegenstände gefunden werden, so ist gemäß der Polizei-
verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Verhütung von 
Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) vom 31.03.2009 sofort die 
nächstgelegene Ortspolizei bzw. Polizeidienststelle zu informieren. 
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7. Flächenbilanz 

Bruttofläche Plangebiet gesamt: 7.352 m
2
 

Wohngebiet WA 6.503 m
2
 

- max. bebaubare Grundfläche laut GRZ 0,4 2.601 m
2
  

öffentliche Verkehrsfläche (geplante Wohnstraße) 473 m
2
 

private Grünfläche 376 m
2
 

Die Flächenangaben entsprechen Werten, die aus den vorliegenden Planunterlagen 
ermittelt wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Callenberg, den 
 
 
 
 
Röthig 
Bürgermeister 
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Anhang:  

Hinweise zur Pflanzenverwendung 

 
Neben Obstgehölzen aller Art werden folgende Gehölze empfohlen: 

 
Bäume für das Baugebiet: 
Neben Obstgehölzen aller Art werden folgende Gehölze empfohlen: 

Spitz-Ahorn (Acer platanoides) 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Traubenkirsche (Prunus padus) 
Traubeneiche (Quercus petraea) 
Vogelbeere / Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Winterlinde (Tilia cordata) 
 
Großbäume (20 – 40m) ausschließlich an Randbereichen (Schattenbildung berück-
sichtigen)  
 
Sträucher: 

Gem. Felsenbirne (Amelanchier ovalis) 
Roter Hartriegel (Cornus sanguineum) 
Haselnuss (Corylus avellana) 
Eingr. Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Zweigr. Weißdorn (Crataegus laevigata) 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) - giftig! 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 
Schlehe (Prunus spinosa) 
Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) 
Wildrosen- Arten (Rosa spec.) 
Roter Holunder (Sambucus racemosa) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus) 
 
Ufergehölze: 

Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Vogelbeere / Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Eingr. Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Zweigr. Weißdorn (Crataegus laevigata) 
Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) 
Sal-Weide Salix caprea) 
Mandel-Weide (Salix trandra) 
Korb-Weide (Salix viminalis) 
Ohrweide (Salix aurita) 
 
 
 


